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(GZ 600 . 1 27 / 9 -V / 2 / 93 v .  9 . 9 . 1 9 93) 

Im Au ftrag der Präsidenten(Vorsitzenden ) konferenz der Unabhängigen 

Verwal tungssenate in den Ländern legt die Verbindung sste l le der 

Bundes l änder eine gemeinsame Stellungnahme zu den vorgelegten Ent ­

würfen von Bundesgeset zen, mit denen das Allgemeine Verwaltungsver­

fahrensgesetz 1 9 9 1 , das Verwa l tungsstra fgesetz 1 9 9 1  und das Verwa1 -

tungsvol l streckungsgeset z 1 9 9 1  geändert werden sollen, vor . 
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I. ALLGEMEINER TEIL 

Die vorliegenden Entwürfe werden grundsätzl ich begrüßt, weil s ie 

einer Reihe von Anregungen , die sich aus den bisherigen Erfahrun­

gen der Unabhängigen Verwaltungssenate ergeben haben , Rechnung tra­

gen . Die von der Konferenz der Präsidenten ( Vorsitzenden ) de� Unab­

hängigen Verwa ltungssenate erstatteten Vorschläge werden a ller­

d ings , soweit sie nicht berücksichtigt sind , weiterhin vol l  auf­

recht erhalten . Dies betri f ft insbesondere folgende Forderungs­

punkte , die im Schreiben an das Bundeskanzleramt vom 

22 . Apri l 1 9 9 2  entha 1 ten s�nd und in der Stellungnahme vom 

1 5 .  März 1 9 9 3  wiederholt und aus führlich begründet werden : B 2 ,  3 ,  

6 ,  8, 1 2 ,  2 0 , 2 1 , 2 2 ,  24 , 2 5  und 2 6 . Wei ters wurden auch die fol­

genden Forderungen aus der Stell ungnahme an das Bundeskanzleramt 

vom 1 5 . März 1 9 9 3 nicht berücks ichtigt : C 1 bis 4 und 6 ( Be�l age ) .  

1 .  Eigenes Verfahrensgesetz für die Unabhängigen verwaltung�senate 

in den Ländern : 

Trotz der Novel l ierungsvorsch1 äge ist die Stel lung der Unabhäng i ­

gen Verwaltungs senate in den Ländern im Rahmen der Verwaltungsver­

f ahren nicht klar genug geregelt . Es drängt sich der Gedanke eines 

eigenen Verfahrensgesetzes für die Verfahren vor den Unabhängigen 

Verwaltungssenaten in den Ländern geradezu nachdrücklich auf . 

Das das bestehende Verfahrensrecht für die Verfahren vor den Unab­

hängigen Verwaltungssenaten in den Ländern unzureichend ist, bewei­

sen schon die aus den Erfahrungen der tägl ichen Praxis gewonnenen 

Änderungsvorschläge , die nun real isiert werden sol len . Dogmatische 

und rechtspolitische Überlegungen , die für ein eigenes Verfehrens­

gesetz für die Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern spre­

chen , wie die Prozeßvoraussetzung der Erschöpfung des administra­

tiven I nstanzenzuges , womit klargestellt ist , daß d ie Unabh!ngigen 

Verwaltungs senate nicht in einem ordentlichen Rechtsmittelverfah­

ren , sondern in einem eigenen , vom Verfahren der Administrativ­

instanzen abgesetzten Verfahren über die Sache zu entscheiden 

, 
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haben , treten als Argumente demgegenüber ohnehin in den H inter­

grund ( verg leiche hiezu auch § 62 Abs I des Verwaltungsgerichtshof­

gesetzes ) .  

Weiters ist grundlegend anzumerken , daß schon im Hinbl ick auf Art 

5 und insbesondere auf Art 6 EMRK zumindest bezügl i ch des Verwal ­

tungsstrafverfahrens entweder ein eigenes Ver fahrensgesetz oder 

e ine grundlegende Durchforstung des VStG notwendig ist , um es 

EMRK-konform zu machen. Dazu ist festzuhal ten , daß bereits z ahl ­

reiche neue re Gesetze , wie etwa das Abfal lwirtschaftsgesetz , das 

Ausländerbeschäftigungsgesetz oder das Arbeitskräfteüberlassungs­

gesetz nicht mehr vom Vorbehalt zu Art 5 ( und Art 6 )  EMRK umfaßt 

sind und diesbezüglich die Konventionsgarantien sicherzustellen 

sind . Dies bed ingt , da ein Nebeneinander von verschiedenen Ver­

fahren wohl völ lig unzweckmä ßig und verwirrend wäre , daß ein ein­

heit l icher - ohnedies gewol lter - Standard hergeste l l t  wird . Zu 

diesen wesentlichen Verfahrensgarant ien gehören i nsbesondere der 

Anklagegrundsatz , das Recht auf ein faires Verfahren ( insbesondere 

das Prinz ip der Waf fengleichheit ) ,  die Unschuldsvermutung ( Verbot 

der Umkehr der Beweislast ) und das Recht au f Entscheidung in ange­

messener Frist und durch unabhängige Organe . 

Ob ein Entsche idungsträger (Tribunal ) ,  der gleichzeitig Ankläger , 

Richter und Verteidiger zu sein hat , al len diesen Anforderungen 

der EMRK entsprechen kann ( diese Aufgaben in sich friktionsfrei zu 

bewältigen vermag ) ,  mu ß bezwei felt werden und scheint j edenfalls 

m i t  Vorste l lungen , die sonst mit einem gerichtl i chen Ver fahren 

verbunden werden ( Tei lung in ein ankl agendes und in ein richten­

des , urtei lendes Organ ) ,  schwer vereinbar . Es müßten daher die 

Funktionen der Unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern als 

den entscheidenden Organen und die einer davon verschiedenen Ein­

richtung , die den ange fochtenen Bescheid zu verteidigen und auch 

e ine dementsprechende Verfahrensposit ion einzunehmen hat , auseinan­

dergehalten und folgericht ig klargestellt werden , daß dem Unabhän­

g igen Verwal tungssenat nicht die Funktion eines Verwaltungsor­

ganes , sondern nur die eines rechtsprechenden Organes zukommt . 
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2 .  Vereinheitlichung der Fristenbestimmungen : 

In der Novel l ierung wurde vorgeschl agen , die Berufungsfristen der 

Verwaltungsverfahrensgesetze an die der BAO anzugleichen , somit zu 

verlängern . Bevor j edoch zu einer solchen Vereinheitl ichung der 

Fristenbestimmungen in allen verfahrensrechtl ichen Regelungen ge­

schritten wird , sol l te geprüft werden, inwieweit nicht s achlich 

gerecht fertigte Dif ferenzierungen zwischen den einzelnen Bereichen 

bestehen . 

Eine nähere Betrachtung zeigt , daß die Verfahren nach der B�O im 

wesent lichen Einparteienverfahren sind und Berufungen grundsätz­

l ich keine au fschiebende Wirkung zukommt . 

Hingegen haben Beru fungen im Bereich der Verwaltungsverfahrens­

geset ze grundsätzl ich aufschiebende Wirkung . Auch ist die Tätig­

keit im Bereich der al lgeme inen Verwaltung sehr viel fältig und 

kann mit dem Abgabenverfahren nicht verglichen werden . Vor a l l em 

ste l l t  sich das Verwaltungsverfahren in weiten Bereichen a l s  Mehr­

parteienverfahren dar . 

Au fgrund dieses grundlegenden Unterschiedes ist davon auszugehen, 

daß die Anwendungsbereiche der Verwaltungsverfahrensgesetze, und 

der BAO stark vonei nander abweichen und deshalb nicht gleic�ehan­

delt werden können . Es ist hier die Lage ähnl ich wie beim Gleich­

heitsgrundsatz , der erfordert , daß zwar Gleiches g leich , Unglei­

ches aber ungleich behandel t  wird . 

Was im speziellen die Beru fungsfrist anlangt , ist darauf hinzu­

weisen , daß j ede Rechtsmittelbelehrung die Beru fungs frist anzu­

führen hat . Vom Bescheidadressaten mu ß daher erwartet werden , daß 

er diese Rechtsmittelbelehrung durchliest und sich an die dbrt 

angeführten Fristen hält . Schon dieser Ges ichtspunkt zeigt , daß 

eine Vereinheitl ichung der Fristen im Bereich des Berufungsverfah­

rens nicht besonders dringl ich erscheint . 
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Dazu komm t ,  daß die Verl ängerung der Beru fungsfristen zu einer 

weiteren Verfahrensverzögerung führt . In diesem Zusammenhang ist 

darauf hinzuweisen , daß im Verwaltungsstra fverfahren ursprüngl ich 

ledigl ich eine einwöchige Berufungsfrist vorgesehen war . Diese 

wurde an die zweiwöchige des AVG angeglichen , wohingegen im ge­

richtl ichen Stra fverfahren die Berufungsfrist nach wie vor nur 

drei Tage beträgt . Wenn nunmehr die zweiwöchigen Fristen generel l  

an die Monats frist der BAD angegl ichen werden sollen , führt dies 

dazu , daß 

- die Verfahren für die Parteien noch l änger dauern; 

- in Verwal tungsstra f sachen die Ge fahr des Eintrittes der Vol l -

streckungsverj ährung erhöht wird und 

es im Mehrparteienverfahren zu einer neuerl ichen Verzögerung für 

den Konsenswerber , der auf die Rechtskra ft seiner Genehmigung 

wartet , um sein Proj ekt durchführen zu können , kommt . 

Es zeigt sich somit auch hier , daß sogenannte Bürgerfreundl ichkeit 

in einem Punkt durchaus schwerwiegende Benachteil igungen der Bür­

ger in anderen Bereichen nach sich zieht . Es sol lte daher getrach­

tet werden , Änderungen im Ver fahrensrecht nur nach einer Gesamtbe­

t rachtung al ler Gesichtspunkte zu tref fen . 

Aus diesen Gründen und weil dem Bescheidadressaten ein Minimum an 

Aufmerksamkeit - näml ich das Durchlesen der Rechtsmittelbelehrung 

- zuzumuten ist , sprechen sich die Unabhängigen Verwaltungssenate 

- mit Ausnahme von Tirol - gegen eine Verl ängerung der Berufungs -

frist aus . Es scheint der umgekehrte Weg , nämlich die Berufungs­

fristen nach der BAD auf zwei Wochen zu verkürzen , um so eine Ver­

einheitl ichung zu erlangen , eher vertretbar .  

3. Einführung von Gerichtsferien in der Verwaltung : 

Der gerichtl iche Z ivilprozeß kann nicht mit der Viel falt der Ver­

waltungstätigkeit verglichen werden . Während von den Gerichten in 

den Gerichts ferien nur eine eingeschränkte zivilprozessuale Tätig ­

keit ent faltet wird , sind im Bereich der Verwal tung Erledigungs-
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fristen , die im Extremfal l , wie zum Beispiel bei den Haftb�chwer­

den nach dem Fremdengesetz ,  lediglich eine Woche betragen �nnen , 

einzuhalten . 

Jedenfalls könnte die Einführung von Behördenferien im Bereich der 

Verwaltung sicher nicht einseitig nur für die Parteien des Ver­

f ahrens gelten , sondern müßte auch die Behörden selbst umfassen . 

Gerade die Viel zahl und die Art der verwaltungsbehördl ichen Tätig­

keit erfordert es aber , daß die Verwaltungsbehörden rund um die 

Uhr tätig sind . Schon dieser Gesichtspunkt spricht gegen die Ein­

führung von Behördenferien , wobei noch zu bedenken wäre , da ß ein 

dem § 224 ZPO entsprechender Katalog von Ferialsachen für den Ver­

waltungsberei ch praktisch wohl kaum zu verfassen wäre . 

Das hinter dieser Forderung stehende Problem , daß kurz vor der 

Urlaubszei t  e ine Bescheidzustellung erfolgt , wobei von der Partei 

eine Berufung beabsichtigt ist, wird zum einen durch die relative 

Formlosigkeit von Berufungen und zum anderen durch § 1 7  Abs 3 des 

Zustel lgesetzes wesentlich entschärft . Nach der letztgenannten Be­

stimmung wäre eine Zustel lung in Abwesenhei t  des Empfänger$ von 

der Abgabestel le z . B. wegen Urlaubes an sich unwirksam . In jenen 

Fäl len aber , in denen die Zustel lung knapp vor Abreise in den 

Url aub statt f indet, kann durch relativ kurze und einfache Ausfüh­

rungen die Rechtzeitigkeit der Beru fung gewahrt werden . NaCh Rück­

kunf t  aus dem Urlaub können dann durch wei tere Schri ftsätze noch 

Ergänzungen erfolgen . 

Gegen die Einführung von Behördenferien spricht auch , d a ß  4adurch 

wieder eine wei tere Verzögerung des Verfahrens erfolgt . Dies ist 

vor al lem für die Mehrparteienverfahren und Stra fverfahren - wie 

bere i ts in Punkt 2 .  hinsichtl ich der Vereinheitlichung der Fristen­

bestimmungen ausgeführt - äu ßerst problematisch . Auch würde d iese 

Neuregelung das Verfahrensrecht wieder komplizierter und unüber­

s icht l i cher gesta lten . Es ist schon heute so , daß die Fülle der 

Verwal tungsvorschri ften weder vom Bürger noch von den Vol lzugsor­

ganen psychisch erfaßt und verarbeitet werden können . Es sol l te 

daher bei al l em Bestreben , Erleichterungen herbeizuführen , bedacht 

werden , daß eine komplizierte Regelung letztl ich wieder neue Pro-
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bleme aufwirft . Man denke in diesem Zusammenhang nur an die an 

sich gut gemeinte Regelung , daß Berufungen auch bei der Berufungs­

behörde e ingebracht werden können . In der Praxis hat sich diese 

Regelung für den begünstigten Personenkrei s  a l s  äußerst problema­

t i sch erwiesen . 

Aus der Erfahrung kann auch gesagt werden , daß bereits jetzt von 

den Behörden i n  der Zeit vom 24 . 1 2 .  bis 6 . 1 .  keine Verhandlungen 

durchgeführt werden und behördliche Zustellungen innerhalb dieses 

Zeitraumes sicherlich die Ausnahme darstel len . 

Weiters darf darau f hingewiesen werden , daß auch die Strafgerichte 

keine Gerichts ferien kennen . Der Gro ßteil der Geschäftsfä l le der 

Unabhängigen Verwaltungssenate entfällt j edoch auf Strafsachen . 

Viele Strafverfahren dauern schon i n  der ersten I nstanz derart 

l ang , daß die Akten erst eineinhalb bis ein Jahr vor der Strafbar­

keitsverj ährung ( §  31 Abs . 3 VStG ) einlangen , sodaß die Unabhängi ­

gen Verwaltungssenate nicht einmal die Fri st nach § 5 1  Abs . 7 VStG 

voll ausschöp fen können . Gerichts ferien würden daher die Z ahl der 

Verj ährungen beträchtlich erhöhen . 

W i l l  man einen derart igen Nachteil für das Funkt ionieren der 

Rechtsordnung nicht in Kau f nehmen , mü ßte der Katalog von Ferial­

sachen äu ßerst um fangreich sein . Gerichts ferien führen s i ch damit 

aber ad absurdum . 

Oder aber es müßte e ine Verlängerung der Rechtsmittel fristen um 

die Gerichts ferien auch zu einer entsprechenden Verlängerung der 

Entscheidungsfri sten der Behörde führen . Diesfa l l s  würden die Ver­

f ahren daher l änger dauern als bisher . Darin kann aber keine 

Pateienfreundl ichkeit erblickt werden . 

Es kommt noch dazu , daß in der heutigen Zeit Berufungswerber und 

Beschwerdeführer ohne schulpflichtige Kinder ihren Urlaub gar 

nicht zu jenen Zeiten,  die mit den Schul ferien zusammenfallen ( ins­

besondere Weihnachts - ,  Oster- , Sommerferien ) ,  konsumieren . Dies 
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g i l t  auch für die Mitglieder und das Verwaltungspersonal de� Unab-

hängigen Verwal tungssenate . 

Daher führen Gerichtsferien auch zu einer Ungleichbehandlung der 

Parteien , da Rechtsmittelwerber , deren Rechtsmittel frist w�rend 

der Gerichts ferien beginnt oder s ich mit den Gerichts ferien über­

s chneidet ( völ l ig unabhängig davon , ob sie auf Urlaub sind oder 

n i cht ) ,  besser gestellt wären ( we i l  sie mehr Zeit für die Ausfer­

tigung des Rechtsmittels hätten ) als j ene Parteien , denen ein Post­

stück , von dem eine Frist abhängt , au ßerhalb der Gerichtsferien 

zuge stel l t  wird ( und die viel leicht drei Tage nach Zustellung tat­

s ächl i ch einen l ängeren Urlaub antreten ) .  

Schließl ich sehen die Verfahrensvorschriften in ausreichendem Maße 

Mögl ichkei ten vor , um Härte fälle für die Parteien zu vermeiden 

( §  1 7  Abs . 3 Zustellgeset z ,  Wiedereinsetzung in den vorigen Stand , 

bloße Gl aubha ftmachung statt Nachwei s  der Abwesenheit von der Ab­

gabeste I l e , Bevol lmächtigung eines Vertreters etc . ) .  Es bleibt der 

Partei auch unbenommen, ihr Rechtsmittel am Url aubsort zur Post zu 

geben . 

Aus all diesen Gründen und mit Rücksicht darau f ,  da ß einfache und 

klare Verfahrensregelungen angestrebt werden sol l ten , wird daher 

die Einführung von Behördenferien abgelehnt . 

4 .  Zuständigkei tskon fl ikte 

Eine Regelung zur Kl ärung von Zuständigkei tskonflikten zwi$chen 

mehreren UVS oder zwi schen UVS und anderen Behörden fehlt im AVG. 

§ 5 AVG bietet mangels Bestehens einer gemeinsamen Oberbeh�rde für 

derartige Konfl ikte keinen Lösungsansatz . 

Die Notwendigkeit zur Erla ssung einer besonderen verfassuntsrecht­

l i chen Regelung wird aus der Sicht der Prax i s  vor a l lem in Fäl len 

des Auftretens von negativen Kompetenzkonf l ikten deut l i ch ,  wo es 

zu Vol lzugsdefizi ten im Zusammenhang mit den Folgen des § SI 
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Abs . 7 VStG kommen kann . Dies erscheint nicht zuletzt aus Rechts­

schutzüberlegungen problemati sch . 

5 .  Anbringen bei unzuständigen Behörden 

Aufgrund der hier gewonnenen Erfahrungen kann festgestellt werden , 

d aß die derzei tige Regelung des § 6 AVG von ihrem Inhalt her aus­

reichend erscheint . Durch das Wei terleiten eines Anbringens an die 

zuständige Stelle oder die Verweisung des Einschreiters an diese , 

i s t derzeit eine praktikable Rege lung getro ffen . Wenn i n  einem be­

rei t s  anhängigen Verf ahren dem Einschreiter von der Behörde aufge­

tragen wird , innerha lb einer geset zten Frist bestimmte Unterlagen 

bei zubringen oder das Ansuchen entsprechend zu ergänzen , wird von 

dieser Partei zu verl angen sein , daß sie ihre wei teren Eingaben an 

die zus tändige Behörde richtet . Würde in solchen Fäl len die Rege­

lung getrof fen , daß die Eingabe auch an eine unzuständige Behörde 

die gesetzte Frist wahrt , würde dies zu Rechtsunsicherheit und Ver­

fahrensverzögerungen führen . 

6 .  Kostene insparung 

Zur Frage a l l f ä l l i ger Kosteneinsparungen durch die vorgeschla­

genen Novel l ierungen wird bemerkt , daß solche derzeit konkret 

nicht quant i fiziert werden können und durch die weiterhin steigen­

de Z ahl an Geschä ftsfällen und durch neue Zuständigkeiten der Un­

abhängigen Verwaltuns senate auch nicht zum Tragen kommen können . 

Besonders bemerkt wird , daß ein echtes Kosteneinsparungspotential , 

das durch eine Erhöhung der für die Kammerzuständigkeit maßgebl i ­

chen Geldstrafe von 1 0.000 S gemä ß § 5 1 c  VStG a u f  z umindest 

30.000 S gegeben wäre , nicht genützt wurde . Es wird nachdrückl ich 

ersucht , diese im Sinne der MRK durchaus unbedenkl ich scheinende 

Änderung nochmals zu erwägen oder zu begründen , weshalb der stei ­

genden Anzahl der persona laufwend igen Kammerfälle durch eine Erhö­

hung der Zuständigkeitsgrenze nicht entgegengewirkt werden kann . 
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II. BESONDERER TEIL 

1 .  Zum AVG 

Z u  § 1 0  AVG ( nicht im Entwurf enthalten ) :  

Es  wird angeregt , in § 1 0  Abs . 1 den dritten Satz entfallen zu 

lassen . Es handelt sich dabei um j ene Bestimmung , die es Rechts ­

anwälten und Notaren ermöglicht , s ich a u f  d i e  Vollmacht zu iberu­

fen , ohne daß deren urkundlicher Nachwei s  vorgelegt werden auß . 

Begründet wird dies damit , daß i n  der Praxis Problemfälle und Mi ß­

bräuche aufgetreten sind . Ergänzend darf dazu bemerkt werden , daß 

es s ich bei dieser Regelung um eine Einrichtung des Z ivilproze ß­

rechtes handel t ,  die desha lb nicht ohne wei teres auf den öffent­

l ich-rechtl ichen Bereich übertragen werden kann , wei l  im Zivi l­

prozeß immer zwei widerstreitende Parteien gegenüber stehen . 

Für die Behörde besteht zwar die Möglichkei t ,  daß sie dann, wenn 

Bedenken bestehen , ob und inwieweit eine Vollmacht vorliegt , nach 

§ 1 3  Abs . 3 AVG vorgeht . Aber auch ein solcher Auftrag verpfl ich­

tet den Rechtsvertreter nicht , eine schr i ftliche Vol lmacht vorzu­

legen , wei l  nach den Best immungen des bürgerl ichen Rechtes ein 

Vol lmachtsverhältnis auch mündlich begründet werden kann . ralls 

der Rechtsvertreter trot z Auf forderung durch die Behörde b�oß mit­

te i l t ,  daß i hm eine mündl i che Vol lmacht erteilt wurde , besteht für 

die Behörde keinerlei Mög lichkeiten mehr , das Bestehen des Voll ­

machtsverhältnisses weiter nachzuprüfen . Gerade dieser Umstand 

läßt diese Best immung j edoch als verfassungsrechtlich bedenkl ich 

erscheinen , weil bei sons tigen Vertretern immer eine schriftliche 

Vol lmacht im Sinne des § 1 0  Abs . 1 erforderl ich ist . Damit,werden 

Rechtsanwälte und Notare gegenüber anderen Parteienvertret4rn 

glei chheitswidrig bevorzugt . 

Da ß im übrigen die bloße Beru fung auf die Vollmacht auch v�n der 

Wissenscha ft al s unzweckmä ßige Bestimmung , die abgeschaf ft werden 

sol lte , angesehen wird , kann dem Debattenbeitrag auf Seite 147 in 
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Band 5 6  der Schriftenreihe des Institutes für Föderalismus for­

schung, Unabhängige Verwaltungs senate und Verwaltungsgerichtsbar­

keit , herausgegeben von Pernthaler, entnommen werden . 

Z u  § 1 4  Abs . 3 AVG ( nicht im Entwurf enthalten ) :  

Es sol l te geprüft werden, ob die Regelung des zweiten Satzes 

( Bestäti gung der Richtigkeit der schri ftlichen wiedergabe ) aus­

reichend die Möglichkeit der Aufnahme der Niederschri ft mittels 

Schall träger berücksichtigt . Es mü ßte genügen, wenn der Verhand­

l ungsleiter unter Angaben des Grundes, aus dem die Fertigung nicht 

erfolgte, bestät i gt, daß die Niederschri ft richtig au fgenommen 

wurde . 

We iters sol l te diese Best immung dahingehend geändert werden, daß 

die Unterfertigung durch das Behördenorgan, allenfal l s  auch den 

Schri ftführer und die Parteien (eventuel l  Bete i l igte ) genügt . Es 

i s t  j edenfal l s  unzweckmä ßig, eine Niederschri ft j edesmal auszu­

spannen (auszudrucken ) und von einem Zeuge oder Sachverständigen 

unterfertigen zu l assen. Angesichts der Bewei skraft eines Tonban­

des , welches vom vernommenen Zeugen (Sachverständigen ) nicht unter­

fertigt werden kann , genügt die Bewei skraft der ö f fentl ich mitge ­

schriebenen Urkunde durch den eingangs genannten Personenkreis . 

Zu § 1 4  Abs . 5 letzter Satz AVG (nicht im Entwurf enthalten ) :  

Es sol lte kl argestel l t werden , wann die zweiwöchige Frist des vor­

letzten Halbsatzes und damit auch die Monatsfrist des letzten Halb­

satzes zu laufen beginnen . Von vornherein kommen als maßgebender 

Zei tpunkt die Au fnahme der Niederschrift , die Übertragung der 

Scha l l trägerau fnahme oder die Erhebung von Einwänden in Betracht . 

Überdies scheint eine Z ust immung zur Abfassung der Niederschri ften 

mitte ls  Scha l l trägers durch vernommene Personen ebensowenig sinn­

vol l  wie die zustellung von Vol l schriften an vernommene Personen 

( auch Zeugen und Sachverständige ) .  Auch hier genügt der Kreis der 

Parteien ( al lenfa l l s  Betei l i gten ) .  
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Zu § 1 9  Abs . 3 AVG (nicht im Entwurf enthalten ) :  

Es  wird vorgeschlagen , § 1 9  Abs . 3 AVG um folgenden Satz zu: er­

gänzen : 

" Die Unabhängigen Verwaltungssenate können Zwangsstrafen , die s ie 
selbst in einer Ladung zu eigenen Handen angedroht haben , auch 
bescheidmä ßig verhängen ; eine Aus fertigung dieser Bescheide ist 
der Vol l streckungsbehörde zu übermitteln . "  

Zu § 5 1 a  AVG (nicht im Entwurf enthal ten ) :  

Gegen die Regelung des letzten Satzes des Absatzes 1 dieser Be­

st immung bestehen, wie schon Thiene1, Das Verfahren der Verwal­

tungs senate, 2 .  Au flage, Se ite 87, Anmerkung 1 5 4, aus führt , ver­

fassungsrechtl iche Bedenken, wei l  nach Art . 1 29b Abs . 5 B-VG der 

Bund ledigl ich berechtigt ist, festzulegen, ob der Verwaltungs ­

senat i n  einer Angelegenheit durch ein Einzelmitgl i ed oder durch 

eine Kammer zu entscheiden hat . Die Festlegung, welche Auf�aben 

die einzelnen Mitglieder der Kammer zu besorgen haben , i st hin­

gegen eine Ange1genheit der Organi sat ion und f ä l l t  in die �andes­

kompetenz . Bemerkt wi rd, daß der vorliegende Entwurf in se�ner 

Z i f fer 3 of fenbar auch von dieser Au f fassung ausgeht, wei l  darin 

für die Festset zung der Sachverständigen- und DolmetschgebUhren 

dem Landesgesetzgeber die Best immung des zuständigen Organes über­

l a s sen wird . § 5 1 a  Abs . 1 letzter Satz AVG wäre daher entsprechend 

zu ändern . 

Wenn nunmehr im § 53a Abs . 1 AVG - nach Ans icht der Unabhängigen 

Verwaltungssenate verfas sungskonform, weil Organi sationsre�ht be­

tref fend - die Festset zung der Sachverständigen- bzw . Dolmetsch­

gebühren im Verfahren vor einer Kammer dem nach landesrechtlichen 

Vorschri ften zuständigen Mitgl ied der Kammer obli egen soll, so ist 

nicht schlüssig und verfas sungsrechtl ich auch bedenklich, daß die 

Gebührenfest set zung für die Zeugen oder Beteiligten gemä ß § 5 1 a  

Abs . 1 AVG weiterhin dem Vorsitzenden der Kammer obl iegen sol l . Es 

wird aber in diesem Zusammenhang weiterhin dringend angeregt , eine 

Regelung zu scha f fen, wonach - wie im gerichtlichen Verfahren -

dem Regelfall einer unstrittigen Gebühr in ein fachster Weise 
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Rechnung getragen werden kann ( vg 1 . § 21 GebAG ) und dies nicht 

durch ein Mitglied des Verwal tung ssenates geschehen muß ,  sondern 

durch den damit betrauten Bediensteten ( Kostenbeamten , vgl . § 20 

GebAG ) .  

Die geltende Regelung bewirkt , daß eine sofortige Auszahlung von 

Zeugengebühren während oder unmittelbar nach der Verhandlung prak­

tisch nicht möglich ist , weil zuerst ein Bescheid zu erlassen ist . 

Im gerichtlichen Verfahren hingegen sieht § 21 des Gebührenan­

spruchsgesetzes für geringe Beträge eine mündliche Bekanntgabe der 

Zeugengebühr ohne Bescheiderlassung vor , was in unstrittigen Fäl ­

len eine sofortige Au szahlung gering fügiger Fahrtkosten ermög­

licht . Es sollte daher im § 5la vorgesehen werden , daß auch im Ver­

waltungsverf ahren eine vereinfachte Gebührenauszahlung , ähnlich 

dem § 21 Abs . 1 des Gebührenanspruchsgesetzes , möglich ist . 

Das Gebührenanspruchsgesetz kennt "Beteiligte" nicht ; im § 51a AVG 

wird für sie aber ein Gebührenanspruch festgelegt . Im Sinne der 

Verwaltungsverfahrensgesetze ist auch der Beschuldigte bzw . Be­

schwerde führer Partei und sohin Beteiligter im Verfahren und 

könnte daher nach § 5la , sofern er vernommen wird , Gebühren bean­

spruchen . Eine KlarsteI lung , daß j edenfal ls diese Beteiligten 

keine Gebühren beanspruchen können , scheint angezeigt . 

Überdies haben derzeit nur Zeugen und Beteiligte , die im Ver fahren 

vor den Unabhängigen Verwaltung ssenaten vernommen werden , Anspruch 

auf Gebühren unter den gleichen Voraussetzungen und im gleichen 

Ausma ß wie Zeugen im gerichtlichen Verfahren . Diese Regel ung 

sol l te überdacht werden , wobei folgender Wort laut vorgeschlagen 

wird: 

Zeugen , die im Verfahren vor den Unabhängigen Verwaltungssena­
ten vernommen werden , haben Anspruch auf Gebühren unter den 
gleichen Voraussetzungen und im gleichen Ausma ß wie Zeugen im 
gerichtlichen Verfahren . Sie kommen aber auch dem Zeugen zu , 
der ohne Ladung gekommen und vernommen worden oder der auf­
grund einer Ladung gekommen , des sen Vernehmung aber ohne sein 
Verschulden unterblieben ist . 
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Weiters sol lte noch folgende Regelung vorgesehen werden : 

Ist der auf der Ladung angegebene Zustellort vom Ort der Verneh­

mung des Z eugen weniger weit entfernt a l s  der Ort , von dem der 

Zeuge zureist , so s teht dem Zeugen eine darau f gestützte höhere 

Gebühr nur zu , wenn er diesen Umstand dem Unabhängigen Verw�ltungs­

senat unverzüglich nach Erha lt der Ladung anzeigt und der Unab­

hängige Verwa ltungssenat trotzdem die Ladung nicht rechtzeitig 

widerrufen hat oder wenn die unmittelbare Vernehmung des Z eugen 

vor diesem Unabhängigen Verwaltungssenat trotz unterbliebener An­

zeige zur Aufklärung der Sache erforderlich gewesen ist ; dies hat 

in einem Ver fahren vor der Kammer , vor dem die Beweisaufna�e 

s tattgefunden hat ,  der Vorsit zende , sonst das Einzelmitglied zu 

bestätigen . Au f die Anzeigep flicht ist der Zeuge in der Ladung 

au fmerksam zu machen . 

Der Zeuge , der die Aussage ungerechtfertigt verweigert , soll 

keinen Anspruch auf Gebühr haben . 

Zu § 6 2  Abs . 2 AVG (Z . 4 des Entwurfs ):  

Hier wird vorgeschlagen , anstelle der Wendung " . . .  wenn die Ver­

kündung bei einer mündlichen Verhand lung erfolgt • . .  " zu setzen: 

11 wenn die Verkündung unmittelbar nach Schluß der Verhand-
lung . . .  oder wenn die Verkündung unmittelbar im Anschluß an 
die nicht ö f fent liche Beratung erfolgt • • •  " .  

Aus systematischen Gründen wird weiters vorgeschlagen , den ,
passus 

" im Verfahren vor den Unabhängigen Verwa ltungssenaten genügt zur 

Beurkundung der Verkündung in diesen Fällen ein Aktenvermetk " im 

§ 67g au fzunehmen . 

Z u  § 63  Abs . 5 AVG ( Z .  5 des Entwurfs ) :  

Die Bedenken , die gegen eine Verlängerung der Berufungsfrist 

sprechen , wurde bereits im Allgemeinen Teil aus führlich dargelegt . 
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Grundsätz lich ist fest zuhalten, daß von den Verwaltungsbehörden -

zurecht - auf der einen Seite eine schnelle Verfahrensdurchführung 

erwartet wird . Auf der anderen Seite wird durch jede Änderung der 

Verfahrensbestimmungen , die eine Verlängerung der Fristen mit sich 

bringt oder die das Verfahren aufwendiger oder kompl i z ierter 

macht , gerade diesem Ziel entgegengearbeitet und damit ein anderer 

Nachteil für den Bürger eingehandelt . 

Der Entfa l l der Einbringungsmöglichkeit der Berufung bei der Be­

hörde, die über die Berufung zu entscheiden hat, wird nachhaltig 

begrü ßt , wei l  mit dieser Rege lung derzeit eine Fülle verfahrensver­

z ögernder Auswi rkungen verbunden ist . Umso verwunderlicher ist 

a llerdings die nunmehrige Einfügung des letzten Satzes des 

§ 63 Abs . 5 AVG , die j edenfalls nach ihrem Wortl aut geeignet ist , 

die angestrebte Z i e l setzung zu verwi rren und deshalb z u  entfal len 

hätte . Demnach könnte näml ich eine Beru fung weiterhin bei der zu­

ständ igen (oder i rgendei ner? ) Beru fungsbehörde - irgendwann - ein­

gebracht werden und wäre dann rechtzei tig eingebracht . Wenn diese 

vermei nt l i ch bürgerfreundliche Bestimmung tatsächlich aufrecht 

bleiben sollte , dann wäre zumindest auf eine " fristgerechte "  Ein­

bringung (bei der für die Entscheidung der Beru fung zuständigen 

Behörde ) abzustel len . Al lerdings können auch dadurch j ene Fälle 

wei terhin keiner Sachent scheidung zugeführt werden, wo in der Beru­

fung eine Bezeichnung der Behörde , die den ange fochtenen Bescheid 

erlas sen hat , nicht erfolgt . 

Die bisherige Rege lung des § 6 AVG wird für durchaus ausreichend 

gehal ten und die fragwürd ige Ergänzung des § 63 Abs . 5 AVG abge­

lehnt . 

Jedenfal l s  aber sol lte im letzten Satz , sofern er beibehalten 

wird , nach dem Wort " Beru fungsbehörde " das Wort "fristgerecht " ein­

gefügt werden . Dadurch wird kl argestellt , d a ß  nur die fristgerech­

te Einbringung unmittelbar bei der Berufungsbehörde die vorgese­

hene Wirkung nach sich zieht . 
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Diese Bestimmung wirft auch das Problem auf , da ß die Schwie�igkei­

ten , die bei einer unrichtigen oder fehlenden Behördenbezeichnung , 

wie sie gerade in unmittelbar bei der Berufungsbehörde eingebrach­

ten Berufungen auftreten , nicht gelöst werden . Weiters bleibt auch 

das Problem , daß im Falle eines Instanzenzuges die Berufung nur 

bei der Behörde erster Instanz oder bei der Behörde , die über die 

Berufung zu entscheiden hat ,  fristenwahrend eingebracht werden 

kann , aufrecht . Damit ist für weitere Fehlerquel len , die zum Nach-
• 

teil der Partei gehen , leider gesorgt . Auch hier ist zu fordern , 

daß der Berufungswerber die Rechtsmittelbelehrung durchliest und 

damit ein gewisses Mindestma ß an Interesse an der eigenen Sache 

dokumentiert . 

Zu § 67a Abs . 2 AVG ( nicht im Entwurf entha lten ): 

Diese Bestimmung sollte aus Zweckmä ßigkei tsgründen so gefaßt wer­

den , daß generell die Entscheidung durch ein Einzelmitlgied vorge­

sehen ist und eine Kammerzuständ igkeit nur in notwendig erachteten 

Einze l fäl len durch den Bundesgesetzgeber bzw . den Landesgesetz­

geber in den entsprechenden Materiengesetzen vorgesehen wird . 

Die bisher im Zusammenhang mit den AVG-Verfahren gemachten ·Erfah­

rungen haben gezei gt , da ß eine sachliche Begründung für di� derzei ­

t i ge Regelung der genere llen Kammerzuständigkeit nicht bes�eht . 

Au ßerdem würde eine dementsprechend geänderte , weniger kostenauf ­

wendige genere lle Zuständigkeitsregelung auch eine Heranziehung 

der Unabhängigen Verwaltungssenate durch die Länder erleichtern . 

Der durch eine solche Änderung für die Unabhängigen Verwaltungs­

senate erzielbare Ent lastungse ffekt scheint so wesentlich , daß er 

unbedingt zu rea lisi eren wäre . Es  ist auch nicht einzusehen , warum 

beispielsweise bei der Beschlagnahme eines Flugzeuges als fakti­

sche Amtshandlung die Entscheidung durch ein Einzelmitglied als 

ausreichend erachtet wird , während etwa über eine Beru fung gegen 

die Ablehnung einer Bewil ligung zum Anbringen einer Warnleuchte 

mit blauem Licht an einem Privat fahrzeug von einer Kammer abzu­

sprechen ist . 
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Der Bundesgesetzgeber könnte ohnehin in bestimmten Einzelfällen , 

wo dies für notwendig erachtet wird , eine Kammerzuständigkeit 

festlegen , diese Möglichkeit bestünde nach Ansicht der Unabhängi­

gen Verwaltungssenate j edoch auch für den Landesgesetzgeber ( vgl. 

hiezu Thienel , Das Verfahren der Verwaltungssenate , 2. Auflage , 

S . 2I f f. ). 

Zu § 67d Abs . 2 AVG ( Z. 9 des Entwurfs ) :  

Die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit , auf eine fortgeset zte Ver­

handl ung zu verzichten , wird begrüßt. 

Im § 67d Abs . 2 AVG sol l te j edoch das Wort " ausdrücklich " entfal­

len. ( Gleiches gilt auch für § 5Ie Abs . 2 erster Satz VStG ) .  Eine 

Regelung , die auf einen ausdrücklichen Verzicht auf die ö f fentli­

che Verhandlung abstellt , hat keine praktische Bedeutung , weil nur 

in den seltens ten Fäl len ein ausdrücklicher Verzicht der Parteien 

- gro ßteils vermutlich auch aus Unwissenheit - vorliegt. I n  diesem 

Zusammenhang soll auf die sehr ausgewogene Regelung zur Frage des 

Verzicht s a uf eine Beru fungsverhandlung im § 4 9 2  Abs . 1 Z PO hinge­

wiesen werden . Danach wird für den Fall , daß eine Beru fungsverhand­

l ung nicht au sdrücklich beantragt worden ist , angenommen , daß die 

Parteien a u f  die Anordnung einer Tagsatzung zur mündlichen Beru­

fungsverhand lung verzichtet haben . 

§ 67d sol l te dahingehend ergänzt werden , daß eine Verhandlung auch 

dann unterbleiben kann , wenn lediglich die Rechts frage zu beurtei­

len ist. Dies entspricht § 5Ie Abs . 2 VStG , wonach die Anberaumung 

einer Verhandlung ent fal len kann , wenn in der Berufung nur eine 

unrichtige rechtliche Beurteilung behauptet wird. Diese Bestimmung 

sol l te aus verfahrensökonomischen Gründen auch in das AVG übernom­

men werden , weil in solchen Fäl len kein Bedarf nach Durchführung 

einer Verhand lung besteht . Nach der derzeitigen Lage mÜ ß te bei 

s ämtlichen AVG-Verfahren , bei denen es nur um die Klärung von 

Rechtsfragen geht , eine mündliche Berufungsverhandlung durchge­

führt werden . 
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Im übrigen wird diese Forderung auch durch die bisher geübte 

Praxis des Bundesgesetzgebers ( vergleiche § 8 Abs . 6 des Umwelt­

informationsgesetzes oder § 52 des Fremdengesetzes ) unterstUtzt . 

Weiters sol lte im Rahmen dieser Bestimmung , ähnlich dem § 5ae 

Abs . 1 VStG , die Möglichkeit eröffnet werden , von einer ö ff�ntli­

chen mündlichen Verhandlung abzusehen , wenn die Berufung z u.tr:ückzu­

weisen ist oder sich bereits aus der Aktenlage ergibt , daß der an­

gefochtene Bescheid aufzuheben ist . 

Überdies werden die Übergangsbestimmungen im Zusammenhang mit der 

Erhebung der Beru fung zu ergänzen sein. 

Zu § 67g AVG ( Z .  10 des Entwur f s ) :  

Auch diese Bestimmung wird im Interesse der Verfahrensökonamie 

begrü ßt. Der letzte Satz sol lte j edoch dahingehend ergänzt iwerden , 

daß nach den Worten " und al le" das Wort " anwesenden " einge�ügt 

wird . Dies deshalb , weil j a  nu� anwesende Pateien auf eine Verkün­

dungstagsatzung verzichten können . Parteien , die überhaupt nicht 

zur Verhandlung gekommen sind , haben hingegen schon durch thr 

Nichterscheinen zum Ausdruck gebracht , daß sie auf diese V�rfah­

renshandl ung keinen Wert legen . 

Überdies sollte der zweite Satz auf § 62 Abs . 3 AVG hinweisen 

( schriftliche Aus fertigung nur über Verlangen ) .  Die Unabhängigen 

Verwaltungs senate sollten hier nicht schlechter gestellt wQrden 

a l s  die Behörden erster Instanz oder sonstige Verwalungsbebörden . 

Die Gewährleistung des Einsichtnahmerechtes sol lte aus ve�altungs­

ökonomischen Gründen befristet werden ( z . B .  auf 3 Jahre ) .  

Zu § 71 Abs. 4 AVG ( nicht im Entwurf enthalten ) :  

Auf die Ausführungen zu § 63 Abs . 5 AVG hinsichtlich der Einbrin­

gung der Berufung wird hingewiesen. Wenn weiterhin auch di� Ein­

bringung bei der Berufungsbehörde rechtmäßig ist , so bleibt auch 
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die Zuständigkeit für die Entscheidung über einen Antrag auf 

Wiedereinsetzung weiterhin unklar. 

Z u  § 7 1  Abs . 6 AVG ( Z .  1 2  des Entwurfs ) :  

I m  I nteresse einer einheitlichen Ausdruckswei se sollte der 

2 .  Satz wie folgt l auten: 

" Im Verfahren vor einer Kammer des Unabhängigen Verwal tungs-
senates entscheidet " 

Diese Formul ierung wäre de shalb erforderli ch, wei l  § 7 1  Abs. 6 AVG 

zum Unterschied von § 5 1 a  AVG sowie § 5 1 a  VStG nicht nur für die 

Unabhängigen Verwa ltungssenate allein , sondern für sämt l i che Behör­

den g i l t. 

I n  den Erläuterungen wäre das Kl ammerzitat in der 5 .  Zeile dahin­

gehend zu verbes sern , daß es anstel le von § 5 1 a  richtig § 5 1 a  VStG 

zu l auten hat. Wie bereits ausgeführt , s i eht näml ich § 5 1 a  AVG der­

zeit noch eine au sdrück l iche Au fgabenzuwei sung des Bundesgesetz ­

gebers a n  den Kammervorsitzenden vor ,  was verfassungsrechtl ich be­

denk l i ch i st. Hingegen sieht die Neufassung des § 53a AVG sowie 

die bestehende Fas sung des § 5 1 a  VStG vor , daß der Landesgesetz ­

geber das entscheidende Organ z u  bestimmen hat . 

Zu § 7 3  Abs . 2 AVG (nicht im Entwurf enthal ten ) :  

D i e  Forderung der Unabhängigen Verwaltungssenate ist wei terhin auf­

recht , wonach die Verwaltungssenate die Mögl ichkeit haben sollten , 

zuerst den säumigen Behörden aufzutragen, i nnerhalb einer Frist 

von bis zu drei Monaten den Bescheid selbst zu erlassen . 

Z u  § 79a AVG ( nicht im Entwurf enthal ten ) :  

Der vom Verwaltungsgerichtshof erfundene " Zwei -Drittel-Pauschal­

kostenersat z "  a l s  Ersatz der zur zweckentsprechenden Rechtsverfol­

gung notwendigen Kosten sol lte wenigstens nachträgl ich vom Gesetz­

geber s aniert werden . Es wird daher eine Ergänzung des § 79a AVG 
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dergestalt vorgeschlagen , daß durch Verordnung diese Kosten in 

Pauschalbeträgen festgesetzt werden können. 

Z u  § 79b Abs. 2 ( neu ) AVG ( Z. 1 5  des Entwurfs ):  

In den Übergangsbestimmungen sollte eine Regelung für anhängige 

Ver f ahren getroffen werden , weil beispielsweise die Neuregelung 

des § 67c Abs. 3 Probleme bei laufenden Verfahren aufwerfen 

könnte. 

2. Zum VStG 

Zu § 9 VStG ( nicht im Entwurf enthalten ) :  

Die derzei t i ge Fassung des § 9 VStG eröffnet d i e  Möglichkei� , erst 

im Rechtsmittelverfahren vorzubringen , daß ein verantwortlicher 

Beauftragter bestellt wurde. Dies führt dazu , daß das Verfahren 

gegen den bi sherigen Beschuldigten einzustellen ist , während ein 

Strafver fahren gegen den verantwortlichen Beauftragten wegen Ver­

folgungsverj ährung nicht mehr möglich ist. 

Um dies zu vermeiden , wird eine dem § 23 des Arbeitsinspek�ons­

geset zes , BGBl. Nr. 2 7 / 1 9 93 , verglei chbare Regelung für das �StG 
i 

vorgeschlagen. i 

I n  diesem Zusammenhang ist auf die Arbeit von Thienel , Der Beginn 

der Rechtsstellung verantwortlicher Beauftragter nach § 9 VStG , 

Z fV 1 9 9 3 / 3 ,  Seite 2 3 8 f f  und die dort aufgezeigten Lösungsvorschlä­

ge hinzuweisen. 

Z u  § 1 6  VStG ( ni cht im Entwurf enthalten ):  

Derzeit ist zwingend vorgeschrieben , daß in den Fällen , in denen 

eine Geldstrafe verhängt wird , zugleich für den Fall ihrer Unein­

bringlichke it eine Ersatzfreihei ts strafe festzusetzen ist. Da 

mehrere l andesrechtliche Regelungen vorsehen , daß Ersatz fraiheits-
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strafen nicht festzusetzen s�nd , wird vorgeschlagen , hier den 

Passus aufzunehmen " soferne die Verwaltungsvorschriften nichts 

anderes bestimmen " .  

Z u  § 24  VStG ( nicht im Entwurf enthalten ) :  

Angeregt wird , in dieser Bestimmung die Anführung des § 6 7 f  Abs . 3 

AVG zu streichen , da nicht erfindlich ist , aus welchen Gründen 

d iese Bestimmung im Verwal tungsstrafverfahren keine Gültigkeit 

haben sol l te . Auch der AusSChlu ß  des § 66 Abs . 2 AVG ist im Ver­

wal tungsstra fverfahren nicht gerecht fertigt und f ührt speziell 

dann zu erheblichen Probl emen , wenn die Erstbehörde kaum oder 

keine Ermittlungen durchge führt hat . 

Z u  § 2 7  VStG ( nicht im Entwurf enthal ten ) :  

E s  sol lte geset z l ich geregelt werden , daß auch in jenen Fällen ,  

in denen es um die E inhal tung der Verwaltungsvorschri ften durch 

juri stische Personen oder Personengemeinschaften geht , immer der 

Ort der Übertretung " im engeren Sinne " (z . B .  der Standort der 

F i l iale , an der es zu einer Arbeitszeitüberschreitung gekommen ist 

oder an dem be stimmte bau l i che Ma ßnahmen den entsprechenden arbeit­

nehmerschutzrechtl i chen Vorschri ften nicht entsprechen ) ma ßgebend 

i s t . 

Dies wäre nicht nur ein Beitrag zur Rechtssicherheit, sondern auch 

in Sinne der Verfahrensökonomie gelegen . Die in diesen Fäl len bei ­

zuziehenden Zeugen haben näml ich regelmä ßig ihren Wohnort an dem 

e rwähnten Tatort " im engeren Sinne " . Ebenso hätten a l l fä l l ige 

Augenscheine an diesem Tatort stattzufinden . Eine solche Änderung 

wäre auch regelmä ßig für die mitbeteiligten Parteien (Arbeitsin­

spektorat ,  Landesarbeitsamt ) von Vorteil .  Aber auch hinsichtl i ch 

der Beschuldigten ermögl ichte die Regelung eine Zuständigkeit je­

ner Behörde , die ihrem Wohnsitz näher gelegen ist . Zum einen sind 

die Beschuldigten in sehr vielen der hier in Betracht kommenden 

Fä lle  verantwort l i che Beau ftragte , die ihren Wohnsitz im Bereich 

der betrof fenen Filiale haben . Zum anderen hat die Strafbehörde 
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erster Instanz auch hier die Mögl ichkeit , einem ent fernten �ohn­

sitz des Beschuldigten durch eine Übertragung nach § 29a vstG Rech­

nung zu tragen , dies unter der Voraussetzung einer wesentlichen 

Verfahrensvereinfachung oder -beschleunigung . Bisher sind oft zwei 

Übertragungsvorgänge erforderlich ,  um das letzterwähnte Z iel zu 

erreichen (Behörde , bei der die Anzeige einlangt , übermittelt 

diese an die Behörde , in deren Bereich das Unternehmen seinen Sitz 

hat ; diese Behörde wiederum leitet an jene weiter , in deren Spren­

gel der Beschuldigte seine Wohnsitz hat ) .  

Die vorgeschlagene Änderung wäre eine sinnvolle Ergänzung zu der 

begrü ßenswerten Neuregelung des § 5 1  Abs . I VStG . 

Zu § 5 1 e Abs . 2 und 3 VStG (Z . 1 2  des Entwurfs ) :  

Die im Abs . 2 nunmehr vorgesehene Mög l ichkeit , daß in Bagate l l ­

fäl len bei Geldstra fen b i s  S 3.000 , -- eine Verhandlung nur mehr 

dann anzuberaumen i st , wenn sie von einer Partei ausdrücklich ver­

l angt wird , wird im Interesse der Verfahrensökonomie begrü�t . Es 

gibt in der Praxis eine Viel zahl von Bagate l l fällen ,  in denen der 

Sachverhalt durch die Behörden I .  Instanz ausreichend geklärt wur­

de . Es erscheint daher äu ßerst unökonomi sch , wenn wegen einer Geld­

strafe von bei spielswei se S 300 , -- mehrere Zeugen , die bereits in 

I .  Instanz vernommen wurden , wieder vorge laden werden müssen . Die 

Einführung der vorliegenden Bagatel lgrenze scheint daher gerecht­

fert igt zu sein . Dies auch unter dem Blickwinkel des 5 .  Haupt­

stückes der Bundesverfassung , in dem die Grundsätze der Sparsam­

keit , Wirt scha ftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch für d ie Hdheits­

verwaltung verbindlich verankert sind . 

An dieser Stelle ist au f die Erfahrungen der Unabhäng igen Verwal ­

tungssenate m i t  Privatpersonen , die als Zeugen aufzutreten haben , 

hinzuwei sen . Für diese ist eine neuerliche Vorladung vor den Ver­

waltungssenat , wenn sie bereits in I .  Insatanz ihrer Zeugenpflicht 

nachgekommen sind , oft nicht einsichtig . Vielmehr ist imme� wieder 

zu hören , daß der Zeuge bereits seiner Verpflichtung nachg$kommen 

sei und er es wegen der Gering fügigkeit der Angelegenheit als Zu-
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mutung emp finde , neuerl ich vernommen zu werden . Auch dieser Ge­

sichtspunkt wäre im Interesse einer Bürgernähe zu berücksichtigen . 

Im Abs . 2 soll te im ersten Satz das Wort " ausdrücklich "  entfallen .  

In der Praxis i st e s  mangels eines ausreichend konkretisierten Be­

ru fungsantrages oft schwierig festzustel len , was ein Berufungswer­

ber tatsächlich meint . Vie l fach kann nur aus dem Gesamttext der 

Beruf ung erschlossen werden , daß der Berufungswerber eine unrichti ­

ge rechtl i che Beurteilung behauptet . Auch i n  diesen Fäl len sol l te 

eine Verhandlung nur dann notwendig sein , wenn eine Partei dies 

ausdrückl ich verl angt . 

Obgleich die Scha f fung einer Bagatel lgrenze von S 3 . 000 , - - sehr 

begrü ßt wird , darf hiezu bemerkt werden , da ß nach der vorgeschla­

genen Regelung eine Verhandlung aus schließl ich über Antrag einer 

Partei anberaumt werden dürfte , was sich j edoch im Einze l f a l l  als 

unzweckmäßig erwei sen könnte . Die Änderung sollte sich lediglich 

darauf beschränken , von der zwingenden Durchführung einer ö f fentl i ­

chen münd lichen Verhandlung auch bei " Bagate l l f ä l len " abzugehen ; 

die Entscheidung darüber , ob in einem konkreten Fal l  eine Verhand­

l ung anzuberaumen ist oder nicht , mü ßte j edoch dem jewei l s  zustän­

digen Einzelmitgl ied vorbeha lten bleiben ( vgl . § 67d Abs . 2 letz­

ter Satz AVG ) . Der letzte Halbsatz des § 5Ie Abs . 2 könnte also 

etwa lauten : 

" dann kann eine Verhandlung unterbleiben , soferne eine 
Partei sie nicht ausdrücklich verlangt . "  

Es darf in diesem Zusammenhang angemerkt werden , daß die im Baga­

tel lverfahren vorgesehene Ver fahrenserleichterung des Entfalls der 

zwingenden mündl ichen Verhandlung unter gewi ssen Voraussetzungen 

nur dann vol l zum Tragen kommen kann , wenn eine ausreichende Sach­

verhaltsfeststel lung durch die erste Instanz vorliegt und deshalb 

eine amtswegige Anberaumung einer ö f fentlichen mündl ichen Verhand­

l ung entbehrl ich ist . Es wäre daher notwend ig , daß in diesem Zusam­

menhang auch die von der Vorsitzendenkon ferenz mit Nachdruck gefor 
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derte Möglichkeit der Au fhebung der erstinstanzlichen Entsc�eidung 

und Z urückverweisung wegen erhebl icher Mängel bei der Sachverhalts­

festste l l ung realisiert wird . 

Z umindest in jenen Fäl len , in denen die Erstinstanz w i llkür�ich 

verfahrensrechtliche Bestimmungen verletzt hat , sol lte eine! Zurück­

verwei sung der Angelegenheit an die Erstbehörde durch den Verwal­

tungssenat zulässig sein . 

Z u  § 4 4  Abs 1 Z 2 VStG ( Z .  2 des Entwurfs ) :  

Da im Verwa ltungsstrafverfahren bei der Stra fbemessung gem�ß 

§ 1 9  Abs . 2 VStG auch die Fami lienverhältni sse des Beschuldigten 

zu berücksichtigen sind , sol lte die Anführung des Famil i enstandes 

weiterhin erforderlich sein . 

Zu § 4 9 a  Abs . 6 VStG (Z . 4 des Entwurfs ) :  

Der Fristenl au f ab dem Datum der Au sfertigung i st insofern mit 

Vorsicht zu behandeln , als nicht auszuschl ießen i st , daß zwischen 

Aus fertigung und Absendung eine von der Behörde beeinflu ßbare Zeit­

spanne l iegt , die zum Nachteil des Bestra ften die Zahlungsfrist 

verkürzt . Wann ein Geldbetrag tatsächlich auf dem Konto gutge­

schrieben w i rd , ist für den Einzahler nicht überprü fbar . 

Der Zweck der Anonym- und der Organstrafverfügung ( eine Aröeits­

ersparn i s  dadurch , daß ein Strafver fahren und damit die Auafor­

schung des Beschuldigten vermieden werden , wofür a l s  " Belohnung " 

keine Vormerkungen reg istriert werden ) wird durch die geplante 

Neuregelung unterlaufen ,  wenn die Einzahlung bis zur vernehmung 

oder Rechtfertigung des Beschuldigten zur Einste l l ung des Verfah­

rens f ührt : die Aufforderung zur Rechtfertigung oder die Ladung 

zur Vernehmung bedeuten ja , da ß das Stra fverfahren eingeleitet und 

der Beschuldigte bereits ausgeforscht wurde . 

'�------"- ------- --------
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Bemerkt w i rd , da ß die Anonym- und Organstrafver fügungen und die 

ordnungsgemä ßen Einzahlungen z . B .  in Wien zentral vom Stra famt -

Revisionsbüro für Pol i zei strafsachen ausgefertigt und erfaßt wer­

den ; bei n i cht ordnungsgemäßer E inzahlung werden die Anonym- oder 

Organstrafverfügungen an das jewe i l ige Bez irkspo l i zeikommissariat 

zur E inleitung des Strafverfahrens übermittelt . Der erforderl iche 

Arbe i t saufwand bei nicht ordnungsgemä ßer Einzahlung (Übermittlung 

von Unterlagen an eine andere Dienststelle , Aus fertigung und Post­

au fgabe der Lenkererhebung , im Fa lle der Erteilung e iner ordnungs­

gemäßen Lenkerauskunft Aus fertigung und Postau fgabe eines Beschul ­

digtenladungsbescheides etc . ) recht fert igt nach Ansicht der Unab­

hängigen Verwal tungssenate nicht mehr die E instellung des Verfah­

rens . 

Dazu kommt noch , daß auch der zwe ite gewünschte Ef fekt der Anonym­

oder Organstrafverfügung ( rasche E inzahlung des Strafbetrages ) ins 

Gegente i l  verkehrt wird , wenn die Einzahlung des Stra fbetrages bis 

zur Einvernahme des Beschludigten , welche unter Umständen erst 

viele Monate nach dem Tatzeitpunkt erfolgt , möglich ist ( z . B .  bei 

Abwesenheit des Zulas sung sbesit zers von der Abgabestel l e ,  wodurch 

i hn die Lenkeranfrage erst nach längerer Zeit erreicht , und/oder 

bei Abwesenheit des genannten Lenkers von der Abgabenstell e ,  sodaß 

i hm erst die zweite oder dritte Ladung zugestellt werden kann 

etc . ) . 

In diesem Zusammenhang wird darau f hingewiesen , daß viele Zulas­

sungsbesitzer bei der Lenkeranfrage einen ausländischen Lenker 

angeben , dessen Einvernahme oft gar nicht oder nur unter erheb l i ­

chem zei t l ichen Au fwand mögl ich i s t  und der auch auf die Auf forde­

rung , s ich schri ftl ich zu recht fertigen , nicht reagiert . 

Auch in diesem Fa l l  dauert es oft l ange , bis das Verfahren sChließ­

l i ch gegen den Zul assungsbesitzer selbst a l s  Beschuldigten geführt 

und dessen E invernahmetermin festgesetzt wird ( bi s  zu dem er gemä ß 

dem Entwurf - trotz der in der Zwi schenze it weitwendigen Ermittlun 
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gen und Handlungen der Behörde - den Stra fbetrag einzahlen und mit 

der Einstellung des bereits aufwendigen Verfahrens belohnt werden 

könnte ) . 

Im übrigen ermöglicht es die geplante Textierung , daß der Straf­

betrag sogar dann , wenn er erst im Berufungsverfahren eingezahl t  

wird , z u r  Einstellung des nunmehr doch recht aufwendigen gewesenen 

Verfahrens führt , wenn etwa der Besch1udigte ungerechtfertigter­

wei se dem Ladungstermin fernbleibt , die Erstbehörde daraufhin das 

Stra ferkenntnis erlassen und der Beschuldigte d agegen berufen hat ; 

solange die Einvernahme des Beschuldigten oder seine Rechtferti­

gung nicht tatsächl ich erfolgt ist , wäre dem Wortl aut des Gesetzes­

entwur fs nach eine mit der Verfahrenseinstellung zu honorierende 

Einzahlung möglich . 

Zu § 50 Abs . 6 und 7 (Z . 7 des Entwurfs ) :  

Die nunmehr vorgesehene Verlängerung der Einzahlungsfrist von zwei 

Wochen auf einen Monat erscheint aus fol genden Gründen probQema­

tisch :  

E iner der Hauptanwendungs fälle der Organstra fver fügung m i tuels 

Beleges ste l l t  der Verstoß gegen ein Ha 1 te- oder Parkverbo� im 

Straßenverkehr dar . In diesen Fäl len wird , wenn keine Bezahlung 

erfolgt , die Durchführung einer Lenkererhebung erforderl ich sein . 

Erst ab Kenntnis des Lenkers kann dann eine Verfolgungshandlung , 

die die Verjährungsfrist gemäß § 31 VStG unterbricht , gese�zt wer­

den . Da ab Begehung der Tat nunmehr mehr als ein Monat vergehen 

muß ,  bevor mit einer Lenkererhebung begonnen wird , wird der Zeit­

punkt für die Vornahme einer die Verjährung unterbrechenden Verfol ­

gungshandlung hinausgeschoben , was die Gefahr einer Verjährung er­

höht . Es wird daher vorgeschl agen , bei der bi sherigen zwei�öchigen 

Einzahungs frist zu bleiben . 

Grundsätzl ich darf bemerkt werden , daß eine Verlängerung der Ein­

z ahlungsfrist sich nicht unbedingt zu Gunsten des Bürgers auswir­

ken mu ß ,  und zwar deshalb , wei l  bei einer Monatsfrist - wie die 
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Erfahrung zeigt - die Gefahr , au f die Einzahlung zu vergessen , 

steigt . 

Für den letzten Halbsatz des § 50 Abs . 7 VStG wird folgende Formu­

lierung angeregt : 

"in al len übrigen Fällen i st der Strafbetrag zurückzuzahlen oder 
anzurechnen , wenn der Beschuldigte im Strafverfahren die Zahlung 
nachwei st . " .  

Zu  § 5 1  Abs . 1 VStG ( Z .  8 des Entwurfs ) :  

Im Interesse e iner klaren Behördenzuständigkeit wird die Neu fas­

sung des § 5 1  Abs 1 VStG begrü ßt . Aus sprachl ichen Gründen wird 

ledigl ich vorgeschlagen , e inen dem § 8 Abs . 4 des Umweltin forma­

t i onsgesetzes , BGBI 4 9 5 / 1 9 9 3 ,  entsprechenden Wortl aut zu wählen . 

§ 5 1  Abs . 1 VStG könnte sonach lauten: 

" I m Verwal tungsstra fver fahren steht den Parteien das Recht der 
Berufung an den Unabhäng igen Verwaltungssenat jenes Bundes­
l andes zu , in  dem die Behörde erster Instanz ihren S i t z  hat . " 

Z u  § 5lc VStG (nicht im Entwurf enthalten ) :  

Eine Hinau fsetzung der 1 0 . 000 S-Grenze für die Kammerzuständigkeit 

auf 30 . 000 S mU ß schon aus verwaltung sökonomi schen Gründen neuer­

l i ch dringend verl angt werden. Es ist sachl ich nicht begründet , 

warum z . B . bei den rechtl i ch keineswegs besonders schwierigen 

" Alkoholdel ikten " der StVO 1960 lediglich aufgrund des vorgegebe­

nen Stra frahmens in der überwiegenden Z ahl der Fälle K ammern be­

faßt sein müssen . Auch E inzelrichter erfül len die von der MRK ge­

forderte Tribunalqual i tät . 

Oie bisher gewonnenen Erfahrungen haben gezeigt , d a ß  in zahlre i ­

chen Fäl len in einem Stra ferkenntni s  - vornehmlich bei Verkehrsde­

l ikten - e ine S 1 0 . 000 , - - übersteigende Geldstrafe zusammen mit 

e iner oder mehreren S 1 0 . 000 , -- nicht übersteigenden Geldstrafe ( n )  
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verhängt werden . Nach der derzei tigen Rechtslage besteht in�einem 

Fall K ammerzuständigkeit ,  im anderen Fall die Zuständigkeit: eines 

E inzelmitgl iedes . 

Der Unabhängige Verwaltungssenat in Tirol hat von allem Anfang an 

in e inem solchen Fall in einer gemeinsam durchgeführten öffent­

lichen mündlichen Verhandlung über die Berufung entschieden . H in­

s i chtlich der Übertretung , die die Kammerzuständigkeit begründet ,  

w i rd die Verhandlung vom Kammervorsitzenden geleitet , hinsibhtlich 

der Übertretungen , die die Zuständ igkeit des Einzelmitgliedes be­

gründen , wird von diesem das Fragerecht ausgeübt . Nach dem Schlu ß  

der Verhandlung zieht sich d i e  Kammer zur Beratung und Abst:immung 

z urück . Es  werden sodann gesonderte Bescheide vom Kammervorsitzen­

den und vom zuständigen Einzelmitg lied mündlich verkündet . In der 

schri ftlichen Bescheidaus fertigung erfolgt im Spruch eine entspre­

chende Klarstell ung , hinsichtlich welcher Übertretung die Kammer 

entschieden hat und hinsichtlich welcher Übertretungen vom Einzel­

mitgl ied die Entsche idung getro f fen worden ist . Diese Vorgangswei ­

s e  hat s i ch a u s  naheliegenden Gründen als sehr zweckmäß i g  erwie­

sen . 

Der Verwaltungsgerichtsho f hat im Erkenntnis vom 27 . 1 . 1 9 9 3 , Zln . 

9 2 / 03 /00 1 7 , 9 2 / 03 / 00 1 8 ,  unter anderem folgendes ausgeführt : 

" Des wei teren bringt der Beschwerdeführer vor , wenn es auch 

rechtens sei , daß über eine Übertretung das Einzelmitgl ied und 

über die andere die Kammer entschieden habe und j ewei l s  die Be­

sche ide getrennt in der mündlichen Verhandlung verkündet warden 

seien , so l iege eine Unzuständigkeit deshalb vor , wei l  ein� ge­

meinsame Berufungsverhandlung der Kammer mit dem Einzelmit�lied 

(welches auch Berichterstatter hinsichtlich des in die Zus�ändig­

keit der Kammer fallenden Deliktes gewesen ist ) stattge funden 

habe . Dem ist zu entgegnen , daß dies im Hinblick auf § 5 1 c VStG 

(welche Bestimmung vom Beschwerdeführer im Zusammenhang gertannt 

wird ) keine Zuständigkeits frage ist . Ein Zuständigkeitsproblem 

wäre dann gegeben , wenn etwa eine gemeinsame Beratung oder Be­

schlu ß fas sung stattge funden hätte , was aber nach der Aktenlage 

" "  w • •  ' ___ ... __ •• _______________ ___ _ 
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nicht der Fa l l  ist . Die Verkündung der Bescheide erfolgte j eweils 

getrennt durch den zuständigen Organwalter ( vgl . insbesondere 

§ 6 7 f  AVG und §§ 51h  und i VStG ) .  Allerdings erweist s ich die ge­

meinsame Durchführung einer mündlichen Verhandlung als rechtswid­

rig . Das Gesetz bedroht j edoch eine solche Vorgangsweise nicht mit 

Nichtigkeit ; sie erweist sich als Verfahrensmangel . Nun z i eht aber 

ein Verfahrensmangel die Aufhebung des Bescheides nur dann nach 

s ich , wenn er von Relevanz ist . Die Beschwerden lassen j edoch j ed­

wede Ausführung darüber vermissen , aufgrund welcher konkreter Um­

stände die bel angte Behörde bei Durchführung einer getrennten münd­

l ichen Verhandlung j ewei l s  zu einem anderen Bescheid hätte kommen 

können . "  

Aus Gründen der Rechtssicherheit ist daher für die Zukunft eine 

Regelung wünschenswert , die festschreibt , da ß in solchen Fällen 

e i ne gemeinsame Durch führung der mündlichen Verhandl ung zulässig 

i s t . Die Zuständigke it zur Entsche id ung sol l davon unberührt 

bleiben . 

Wenn in einer Beru fung gegen mehrere Punk te eines Straferkenntnis­

s e s  beru fen wird und 

- im Hinbl i ck au f die Strafhöhe (§ 5 1 c  VStG ) oder 

- im Hinbl ick au f die Geschä ftsverteilung des Verwaltungssenates 

für die Erledigung der verschiedenen Punkte 

einerseits eine Kammer und andererseits ein E i nzelmitglied oder 

- verschiedene Einzelmitgl ieder 

z uständig sind , sollte daher eine Verbindung der mündl ichen Ver­

handl ungen zulässig sein . Eine solche gemeinsame Durchführung der 

Verhandlung liegt regelmä ßig im Interesse des Beschuldigten , der 

Zeugen und des Verwal tungssenates . Im Hinblick auf das zitierte 

Erkenntnis des verwal tungsgericht shofes mü ßte da für eine entspre­

chende gesetzliche Regelung getrof fen werden . 
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Z u  § 5 1g VStG ( nicht im Entwurf enthalten ) :  

Es sollte auch ohne Zustimmung der Parteien zulässig sein , Nieder­

s chrif ten von Zeugen in folgenden zwei Fällen zu verlesen : 

- wenn die Einvernahme im Rechtshilfeweg im Ausland erfolgt� oder 

- wenn der Beschuldigte von der Einvernahme ( insbesondere auch im 

erstinstanzlichen Verfahren oder im Rechtshilfeverfahren 1m In­

land ) rechtzeitig verständigt und ihm Gelegenheit zur Teilnahme 

an der Einvernahme gegeben wurde . 

Gleichzeitig wären folgende wei tere Regelungen mit in die Oberle­

gung einzubeziehen : 

- eine Verpflichtung der Erstinstanzen , den Beschuldigten ( ln 

allen oder näher zu best immenden Fällen ) von der Zeugeneinver­

nahme zu verständi gen und 

- allenfalls eine Mod i f ikation der oben vorgeschlagenen Regelung 

dahingehend , daß eine neuer liche Zeugeneinvernahme nur dann zu 

erfolgen hätte , wenn diese vom Beschuldigten in der Berufung aus­

drücklich verlang t wird . 

Eine s olche Regelung wäre nicht nur verfahrensökonomisch , sie 

könnte auch einen ersten Schritt in Richtung einer auf lange Sicht 

ohnehin erforderlichen MRK-konformen Ausges taltung des erstinstanz­

lichen Ver f ahrens darstellen . 

Z u  § 5lh Abs . 3 VStG ( Z .  l 3  des Entwurfs ) :  

Die im letzten Satz vorgesehene Regelung , wonach Niederschri ften 

im Verfahren vor den Verwaltungssenaten nicht der Unterschrift der 

Zeugen bedürfen , sollte auch in § 67d AVG aufgenommen werden . Da­

mit wären das AVG - und das VStG-Verfahren i n  diesem Punkt als kon­

form anzusehen . Eine Beibehaltung dieser Bestimmungen im § 51h 

Abs . 3 VStG ist deshalb erforderlich , weil § 67d AVG gemäß § 24 

VStG im Verwaltungs stra fverfahren keine Anwendung f indet . 
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Weiters wird für diese Bestimmung folgende Formulierung und Ergän­

zung vorgeschlagen : 

" Die in der Verhandlung ( §  51e ) vor dem unabhängigen Verwaltungs­
senat protokol l ierten Aussagen der Zeugen und Sachverständigen 
bedürfen nicht deren Unterschrift . " 

Z u § 5 1h Abs . 5 und 6 VStG ( Z .  1 5  des Entwurfs ) :  

Diese Regel ung scheint wenig geglückt . Es ist nicht s innvol l ,  eine 

Frist von einem Monat nach Verkündung des Bescheides des Unabhängi­

gen Verwaltungssenates für die mögl iche Antragstel lung auf Herstel ­

l ung der Niederschr i f t  und Zustellung einer Abschri f t  einzuräumen . 

Für diese überl ange Frist gibt es überhaupt keinen vernünftigen 

Grund . Sie macht prakti sch die mit einem Protokol lvermerk verbunde­

ne Erleichterung wieder zuni chte . Selbst im bezirksgerichtlichen 

Ver fahren kann nach § 4 5 8  Abs . 2 let zter Satz StPO die Herstellung 

des Protokol l s  und die Zustel lung einer Abschri ft lediglich binnen 

1 4  Tagen beantragt werden , sofern ein rechtliches I nteresse der 

Parteien glaubha f t  gemacht wurde . Diese Vorschrift wurde geschaf ­

fen , u m  im Falle eines Schadenersatzproze sses a u s  dem strafgericht­

l ichen Verfahren wenigstens ein brauchbares Protokol l zu haben , 

dem letzI ich Beweissicherung s funktion zukommt . 

Die Interes senl age im Beru fungsver fahren nach dem VStG ist eine 

ganz andere . Die Möglichkeit eines Protokol lvermerkes sowie einer 

gekürzten Aus fert igung der Erledigung des Unabhängigen Verwaltungs­

senates ist nur dann sinnvoll und vertretbar ,  wenn es nicht zu 

einem anschließenden Beschwerdeverfahren vor den Gerichtshöfen 

ö f fentl i chen Rechtes kommt . Desha lb i st die Verknüpfung dieser Mög­

l ichkeit mit der Anmeldung einer Bescheidbeschwerde unverz ichtbar .  

E s  geht in diesem Zusammenhang nicht um Beweiss icherung , sondern 

nur um das Parteiinteresse an einem außerordentl ichen Rechtsmittel­

verfahren vor dem verwa ltungsgerichtshof oder Verfassungsgerichts­

hof . Die Erläuterungen auf Sei te 1 2 ,  4 .  Absatz , sind wenig über­

zeugend . 
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Ein Vergleich mit anderen Verfahrensordnungen zeigt , daß naph 

§ 4 6 6  Abs . 2 StPO die Anmeldung des Rechtsmittels binnen dr�i 

Tagen nach Verkündung und nach § 4 6 1  ZPO die Anmeldung binn�n 

einer Woche nach Verkündung des Urteil s  mittels Schr i ftsatzes zu 

erfolgen hat . Eine derartige Frist bietet s ich auch für die Anmel ­

dung einer Beschwerde an die Gerichtshöfe öf fentlichen Rechts an . 

Im Fal l  der Rechtsmittelanmeldung , die al sbald nach dem Verkün­

dungstermin bekannt sein sol lte ,  ist eben das Protokol l  in Vol l ­

schri ft zu übertragen und e s  hat eine normale Ausfertigung des 

Erkenntnisses des Unabhängigen Verwaltungssenates zu ergehen . 

Was die gekürzte Form des " Straferkenntni sses " im § 5 1 h  Abs . 6 be­

tri f f t ,  i s t  zunächst festzustel len , daß der Entwurf hier offen­

s icht l i ch von einem erstinstanz l ichen Straferkenntni s ausgeht . Da 

eine Berufung sent scheidung nicht einfach ein Straferkenntnis ist 

und für gewöhnlich den Spruch nicht zu wiederholen braucht , er­

scheint die gesamte Konzeption von vornherein verfehlt .  Die in den 

Gl iederungspunkten 1 ,  2 und 3 angeführten Umstände müßten �reits 

aus dem Protokol lvermerk hervorgehen . Was den Spruch b�tri frt , ist 

selbstverständ l ich auf die Entscheidung als Berufungsbehörd� abzu­

s tel len und nicht einfach auf § 44a VStG . 

Nach Auf fassung der Unabhängigen Verwa ltung ssenate bedarf daher 

die Z .  1 5  des Entwurfes , die von ihrer Intent ion einer Verf�hrens­

vereinfachung her ausdrückl ich begrü ßt wird , j edenfa l l s  ei�r 

gründlichen Überarbei tung . 

Z u  § 5 1 i  VStG ( Z .  1 6  des Entwurfs ) :  

Da die Verlesung von Aktenstücken nur in eingeschränktem Ma�e mög­

l ich i st ( §  5 1 g  Abs . 3 VStG ) ,  wird neuerl ich angeregt , daß die 

Au ßerstre itsteIlung von Tatsachen bzw . das Absehen von Wiederho­

l ungen von Beweisen , die bereits abgeführt wurden und deren Ergeb­

ni s se nicht bestritten wurden , vorgesehen werden sol lte . Dies 

widerspricht auch nicht der Unmi ttelbarkei t des Verfahrens , wenn 

der Beschuldigte selbst verzichtet . Es würde aber diese Ma �ahme 

wesent l ich zu e iner Beschleuni gung des Verfahrens bei tragen und 
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auch eine Kostenersparni s bewirken ( z . B .  Zeugengebühren ) .  Aller­

dings wäre die ausdrückl iche Feststellung auch unstrittiger Tatsa­

chen i n  der Verhandl ung erforderlich , um diese im Erkenntnis ver­

werten z u  können . Hingegen zeigt s ich die Möglichkeit des § 51g 

Abs . 3 Z .  4 ( Zustimmung zur Verlesung durch die Parteien ) als 

unpraktikabe1 , da bis zur Verhandlung zugewartet werden mUß und 

dann im Falle der Nichtzustimmung wegen Nichtvorhandenseins des 

Zeugen vertagt werden müßte . Auch dies entspricht nicht der Ver­

fahrensökonomie . Im übrigen bestimmt bereits § 5 1 g  Abs . 1 ,  daß die 

" erforderl ichen Beweise" aufzunehnen sind . Diese Bestimmung soll te 

ausdrückl ich auch noch bei der Unmittelbarkeit ( al so im § 5 1 i ) 

Ausdruck finden . 

Z u  § 64 VStG ( nicht im Entwurf enthal ten ) :  

Das Bundeskanz leramt vertritt in seinem Schreiben vom 

1 4 . Oktober 1 9 9 2 ,  GZ 601 . 8 6 1 / 1 2 -V/ 2 /9 2 ,  die Au f fassung , daß § 64 

VStG auch in j enen Fäl len anwendbar i s t ,  in denen von der Erstbe­

hörde über einen Einspruch gegen eine Stra fver fügung abgesprochen 

wird , der sich ausdrück l ich nur gegen das Strafausma ß richtet . 

Diesbezügl ich besteht in der Prax is keine einheit l i che Linie . 

Es sol l te daher in dieser Frage eine Klarste11ung durch den Ge­

setzgeber erfolgen . 

Diese könnte beispielsweise dadurch erfolgen , daß im § 64 Abs . 1 

nach dem Wort " Stra ferkenntni s "  das Wort " ( Bescheid ) "  eingefügt 

wird oder daß  § 49 Abs . 2 VStG eine entsprechende Kl arstellung er­

f ährt . 

Im übrigen wird auch die Forderung nach einer gesonderten Kosten­

beitragsregelung für das Mehrparteienstrafverfahren ausdrücklich 

aufrecht erhal ten . 
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Zu § 6 5  VStG ( nicht im Entwurf enthalten ) :  

Die ins Leere gehende Wortfolge " oder die Strafe gemä ß § 5 1  Abs . 4 

abgeändert " sollte aufgehoben werden . 

Zu § 6 6b Abs . 2 und 3 VStG ( Z .  20 des Entwurfs ) :  

Für § 5 1  Abs . 1 sollte eine entsprechende Obergangsregelung ge­

schaf fen werden , bei spiel sweise i n  der Form , daß auf a l le zum Zeit­

punkt des Inkra fttretens anhängigen Verfahren weiterhin die alte 

Rechtsl age anzuwenden ist . 

Die Verbindungsstelle ersucht namens der Präsidenten ( Vorsitzen­

den ) konferenz der Unabhäng igen Verwaltungssenate in den Ländern 

um Kenntnisnahme und Beachtung dieser gemeinsamen Stellungnahme . 

Es wird gebeten , die Fristüberschrei tung zu entschu ldigen . 

Dem Präsidium des Nationa lrates werden unter einem 2 5  Aus fertigun­

gen dieser Stel lungnahme übermittelt . 

Für die Richtigkeit 

d� �
.
usfe1�igUng � t\M1Clt 

Der Leiter 

Dr . ME IRER 
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VST- 4 4 8 / l 9 8  

Betrif ft 
Novel len zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen ; 
gemeinsame Stellungnahme der Präsidenten ( Vors itzenden ) konferenz 
der Unabhängigen Verwaltungs senate in den Länern 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Dr . Karl Renner-Ring 3 
1 0 1 7  Wien 

An die 
Damen und Herren Präsidenten ( Vors itzenden ) 
der Unabhängigen Verwaltungs senate 
in 
Burgenl and 
Kärnten 
Niederösterreich 
Oberösterreich 
S a l zburg 
Steiermark 
Tirol 
Vorarl berg 
Wien 

An den 
Herrn Landesamtsdirektor 
von 
Burgenl and 
Kärnten 
Niederösterre ich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Steiermark 
T i rol 
Vorarlberg 
Wien 

zur ge fäll igen Kenntnisnahme ( ohne Beil age ) .  

Für d i e  Richtigkeit 
de�Jt�s fe�t� gUng 

, _� �\lGUJ 

Wien , am 1 7 . November 1 9 9 3 
Der Leiter 
Dr . MEIRER 
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zu VST-44 8 / 1 9 8  
vom 1 7 . November 1 9 9 3 

l.I N A B H i\ N C  fG E t� 
\ T  R \ \',\ L' t "U N <.:' SS [ �  XI ­

F Ü R  KÄ RNTE N  
Der Präsident 

Konferenz der Präsidenten/Vorsitzenden 
der Unabhängigen verwaltungssenate in den Ländern 

Der Vorsitzende 

Zahl : Sen . Präs . -S2 / 2 / 9 3  

'Bttr , ;  Anregungen zur Novellierung der 
Verwa ltungsverfahrensgesetze 

� GZ 600 . 12 7 / 18-V/ 2 / 9 2  

An das 

Bundeskanz leramt - Verfassunqsdienst 

z . Hd .  Herrn Dr . KÖHLER 

Ballhausplatz 2 

1014 WIE� 

9\.'2 1 I-: L\G t: ,'\: F l J RT. 15 . 3 . 19 9 3  

Sehr geehrter Herr Dr . Köh ler ! 

Die Konferenz der Vorsitzenden der unabhängigen Verwaltunqs­

senate in den Ländern ( in der Folge Konferenz genannt) hat in 

ihrer S itzung vom 2 5 . 2 . 1993 , in Wien , die Stellungnahme des 

Bundeskanzleramtes vom 2 8 . 9 . 1992 zu den von der Konferenz 

.� erarbeiteten und mit Schreiben vom 22 . 4 . 19 9 2  an das Bundes­

kanz leramt - Verfassungsdienst übermittelten Änderungsvorschläge 

erörtert . We iters hat die Konferenz vom Inha lt einer Besprechung 

zwischen Herrn Dr . Köhler und dem damal igen Vorsitzenden der 

Konferenz , Hofrat Dr . Traxler , am 19 . 11 . 1992 , in Eisenstadt , 

Kenntnis genommen . 

Die Konferenz erarbeitete e ine Stel lungnahme unter Berücks ichti­

gung der in diesem Zusammenhang verfaßten Unterlagen und beehrt 

sich der Unterz e ichnete im AUftrag dieser Konferenz , nachstehen­

de Gedanken zu übermitteln (die Überlegungen folg en der Reihen-
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folge im Schreiben der Konferenz vom 2 2 . 4 . 1992 und werden pu�­
te , in welchen bereits Übereinstimmung erz ielt wurde , nicht m.hr 

erwähnt) : 

A) Allq ... iJlea 

1 1 r"\ Die Konferenz hält ihre Forderung nach einem eigenen Verfahr�s­

gesetz aufrecht . Zur diesbezüglich ablehnenden stellungnahme des 

Bundeskanz leramtes Verfassungsdienst wurden f olgende Er-

wägungen angeste l lt :  

Die " verschiedenen Überlegungen" des Bundeskanz leramtes - Ver­

fassungsd ienst , die zur Entscheidung geführt haben , kein eig�nes 

Verfahrensgesetz für die von den Unabhängigen Verwaltungs senaten 

( in der Folge UVS genannt ) zu führenden Verfahren zu schaf�en , 

sol lten nach Auffassung der Konferenz offen gelegt werden . Daß 

das bestehende Verfahrensrecht für diese Verfahren in zahl­

re ichen Punkten unzureichend ist ,  beweisen schon die , aus den 

�, Erfahrungen der täglichen Praxis gewonnenen Änderungsvorschl;ge , 

die nun rea l isiert werden sol len . Dogmatische und rec�ts­

politische Überlegungen , die für ein eigenes Verfahrensge$etz 

für die Unabhängigen Verwa ltungssenate in den Ländern sprechen , 

wie die Prozeßvoraussetzung der Erschöpfung des administrativen 

Instanzenzuges , womit klargeste llt ist , daß die UVS nicht in 

einern ordentl ichen Rechtsmittelverfahren , sondern in einem 

e igenen , vom Verfahren der Administrativinstanzen abgesetzten 

Verfahren über die Sache zu entscheiden haben , treten , als 

Argumente dem gegenüber , ohnehin in den Hintergrund ( vergleiche 

hiezu auch das VWGG § 62 Abs 1) . 
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Weiters ist grundlegend anzumerken , daß nach Ansicht der 

Konferenz schon im Hinblick auf Art 5 und insbesondere auf Art 6 

MRK zumindest bezüg l ich des Verwa ltungsstrafverfahrens entweder 

ein e igenes Ver fahrensgesetz oder eine grundlegende Druch­

forstung des vstG notwendig ist ,  um es MRK-konform zu machen . 

Dazu 1st festzuhalten , daß bereits zahlreiche neuere Gesetze , 

wie etwa das Abfallwirtschaftsgesetz , das Aus länderbeschäfti­

qunqsqesetz , das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz usw, n icht mehr 
" 0  I'r\ 

Vorbehalt österreichs zu Art 5 (und 6 )  HRK umfaßt sind 
und diesbezüglich die Konventionsgarantien s i cherzuste l len 
s ind . Dies bedingt , da ein nebeneinander von verschiedenen 

Verfahren wohl völlig unzweckmäßig und verwirrend wäre , daß e in 
einheitlicher - ohnedies gewol lter - Standard hergestellt wird . 

Zu diesen wesent lichen Verfahrensqarantien gehören insbesondere 

der Anklagegrundsatz , das Recht auf ein fa ires Verfahren ( ins-
... � - _ .  -,...... - _ .  _ _  ._-

besondere das Prinzip der Waffengleichheit ) ,  die Unschuldsver-
-_ .. - _ .... _--- ---_ .. _._ ... _ _  .... -----'"'--,-_. 

mutung (Verbot der Umkehr der Beweislast ) , das Recht auf Ent-
sehe idung il,angemessener-FrTst -\ili'ddüich unabhängTqe '  'örgane '.'- -

Ob ein Entsche idunqsträger (Tribuna l ) , der gleichze itig �­

kläger , Richter und Verteidiger zu sein hat , a l len diesen 
. 

Anforderungen der MRK entsprechen kann ( d iese Aufgaben in sich 
� friktionsfrei zu bewä ltigen vermag) , muß bezwei felt werden und 

scheint j edenfa l ls mit Vorstellungen , die sonst mit einem ge-
__ .. __ ... _ .. .,., .. ...._�I':..". __ ..4! .. � .. _ .. .  �_.-----.. • • •  

richtlichen Verfahren verbunden werden (Tei lung in e in ankl agen-
-------------------� . 

des und in e in richtendes (urteilendes) organ) , schwer verein-
-------

bar . Es müßten daher die Funktionen der UVS als dem entsche iden-
_ .. 

den Organ und die einer davon verschiedenen Einrichtung , die den 

angefochtenen Bescheid zu verteidigen und auch e ine dement­

sprechende Verfahrensposition einzunehmen hat , auseinanderge­

halten und müßte klargestel lt werden , daß dem UVS nicht die 
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Punktion eines Verwaltungsorganes ,  sondern nur die eines rechUs­

schöpfenden Organes zukommt . 

Nach Ans icht der Konferenz hat das Bundeskanz leramt - Ver­

fassungsdienst auch e in für seine Argumentation eher weaig 

überz eugendes Beisp i e l  gewählt , wenn es gerade das gewerbe- �zw 

das wasserrechtliche Verfahren als Beispiel für die nKehr­

parteientaugl ichkeit" des AVG anführt : Gerade in der Gewerbe­

ordnung bzw im Wasserrechtsgesetz ermögl ichen nämlich erst die 

dar in enthaltenen umfang�eichen verfahrensrechtlichen Sonder­

regelungen , die e inen Rückgriff auf das AVG in a l ler Regel über­

haupt entbehrlich machen , die Abwicklung der zB nachbarrecht­

l ichen Verfahren . Es ist daher gerade das vom Bundeskanz ler� -

Verfassungsdienst angeführte Beispiel ein guter Beweis für die 

dr ingend er forderliche Notwendigkeit der Schaf fung e ines eigenen 

Verfahrensgesetzes für die Unabhängigen Verwa ltungssenate . 

Zu Al 2 , )  (Negative Kompetenzkonf likte) :  

Die Konferenz hält ihre bisherige Forderung zu diesem �t 

aufrecht und ver langt die Rückkehr zum a lten System , da j ede 

andere Regelung wieder zu Kompetenzkonfl ikten führen würde . Oie 

Aus führungen des Bundeskanz leramtes - Verfassungdienst vermigen 

nicht zu überzeugen , wei l  e ine für das Selbstverständnis der UVS 

sehr wesentl iche Fa llkonstellation , näml ich e in Kompetenzkon­

f l ikt zwischen dem UVS und der (eigenen) Landesregierung bzw dem 

( e igenen) Landeshauptmann übersehen wird . Die Lösung von 

Kompetenzkonf l ikten zwischen staatlichen Organen auf Dauer im 

Wege von ZurÜCkWe isungsbescheiden den am Verfahren beteil igten , 

außerhalb der staatsorganisation stehenden , Parteien aufzuer-
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legen , kann wohl nicht ernsthaft als Konzept angesehen werden . 

Im übrigen geht es bei diesen Konflikten nicht um e ine Frage 

mangelnden Rechtschutzes im Verwaltunqsstrafverfahren , sondern 

darum , daß durch das Fehlen einer KonfliktlSsungsmöqlichkeit in 

diesen Fäl len die gesetzliChe Verpflichtung zur Verfolqung von 

Verwaltungsübertretungen nicht realisiert werden kann. Es steht 

daher im Vorderqrund die obj ektive Rechtsverletzung . 

B )  Im Besonderen 

Zu 5) 1 . ) e5 18 Abs 3 AYG) : 

Die Bedenken aus datenschutzrechtlicher sicht zu den daten­

sChutzrecht l ichen Erfordernissen für eine schriftliche Zustim­

mung für eine Übertragung im Wege der Telekopie wurden seiner­

zeit auch durch den Datenschutzrat , der diesbezüglich e inen 

formellen BeSChluß gefaßt hat , formuliert . Hintergrund der Be­

denken ist es , daß die Regelung nicht zwingend vorsieht , daß das 

Empfangsgerät in der Einf lußsphäre des Empfängers stehen muß . Es 

('. ist auch der Fall denkbar , daß j emand (ein Privater) durch Über­

einkunft mit einem Bekannten die an das Fax-Gerät dieses Be­

kannten geriChteten Sendungen unmittelbar ausgefolgt erhält . 

Soferne in diesen Fällen der Betreffende Post über Fax zustellen 

läßt , wäre nicht geWährleistet , daß Unbefugte nicht Zugang zu 

den ( offen aufliegenden) Daten in den Sendungen hätten . Aus 

diesem Grund drängte der Datenschutzrat auf das Erfordernis 

einer Zustimmung in j edem Verfahren ; mit dieser Zustimmungser­

teilung wird die Verantwortung für die datenschutzrechtliche 

Seite abemommen . Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auch 

auf die Vorschriften im § 7 der Telekopieverordnun9 , 8GBl Nr 
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110/ 19 9 1 ,  wonach be i  der Übermittlung von besonders sensib�n 

Daten die übertragende Stelle unmittelbar vor der Ubertraqung 

fernmündlich den Empfänqer aUf die bevorstehende Obertraqung von 

Erlediqungen hinzuweisen hat . 

Aus diesem Grund werden keine Schwierigkeiten gesehen , bei der 

Ubermittlunq an Verwaltungsbehörden vom Zustimmungserfordernis 

Abstand zu nehmen . Hinsichtlich der Übermittlung an private 

Empfänger steht j edoch der erwähnte Beschluß des Datenschutz­

rates einer Änderung entgegen . 

Für die UVS in den Ländern erg ibt sich das Problem einer sehn_l­

Ien zustel lung zB bei Haftbeschwerden und bei sonstigen Erledi­

qungen , die innerhalb kürzester Frist zugestel lt werden müssen . 

hUs d iesem Grund wird das Bundeskanzleramt hÖf lich ersucht� zu 

prüfen , ob neben den Verwa ltungsbehörden auch berufsmäßige P�r­

teienvertreter von der Rege lung der ausdrücklichen zustimmPng 

ausgenommen werden könnten . 

Zu B1 2 . )  ( S  51a AVG1 : 

Oie Konferenz hält ihre Forderung aufrecht und begründet dies 

wie folgt : 

Aus der Tatsache , daß die Vernehmung von Bete i l igten im § 5 1  AVG 

geregelt ist , welcher gemäß § 2 4  VStG im verwaltungsstrafyer­

fahren nicht g ilt , xann nicht abgele itet werden , daß Besc�ul­

digte nach der derzeitigen Rechts lage keinen Anspruch auf : Se­

tei l iqtengebühr hätten . 
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Vielmehr ist die Einvernahme des Beschuldigten ( S  3 3  vstG) immer 

zugleich auch die Einvernahme eines Beteiligten . Dies ergibt 

sich aus S 8 AVG , der im übrigen sehr wohl im Strafverfahren 

gilt und zwischen Beteiligten und Parteien unterscheidet, wobei 

sich 

qriff 

schon aus der Formul ierung dieser Norm zeigt , daß der Be­

des Beteiligten auch den Begriff der Partei mitumfaßt ; 

oder anders ausgedrückt , manche Beteiligte , nämlich j ene , die an 

der Sache vermöge eines Rechtsanspruchs oder e ines rechtlichen 

Interesses bete i l igt s ind , sind Parte ien . 

Auch der Verwaltungsgerichtshof hat daher dargelegt , daß der 

Kreis der Bete i l igten in der Regel weiter als der Parteien i st ,  

da zwar j ede Partei Betei ligte , nicht aber j eder Betei l igte 

Partei des Verwaltungsverfahrens 

1 1 . 3 . 1 9 9 7 0 ,  Z l  8 8 5 / 6 9 ) . 

ist (VGH-Erkenntn i s  vom. 

Auch der Wortlaut des § 4 3  Abs 1 AVG , der ebenfalls im Verwal­

tungsstrafverfahren Anwendung findet , zeigt eindeutig , daß die 

Parteien (und somit auch die Beschuldigten ! )  zu den Beteil igten 

gehi:)ren , wenn er von der "Ste l lung als parte ien oder sonst Be­

teiligte" spricht . 

� Wenn aber - wie darge legt - j eder BeschUldigte zum (viel wei­

teren ) Krei s  der Bete i ligten gehi:)rt , hat er - was nach Ans icht 

der Konferenz nicht sinnvoll ist - Anspruch auf Beteil iqten­

gebühren gemäß S 5 1a AVG iVm S 2 4 VstG . 

Entgegen der Rechtsansicht des Bundeskanz leram.tes - Verfassungs­

d ienst stellt s ich daher das Problem der Beteil iqtengebühr für 

BeSChUldigte noch immer . Die Ansicht des Bundeskanz leramtes 

Verfassunqsdienst stützt sich darauf , daß es das Beweismittel 

der Beteiligteneinvernahme , das es im AVG gibt , im VstG kraft 

ausdrücklichen Ausschlusses im S 24 nicht qibt . Ein weiteres 
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Problem erg ibt sich daraus , daß nach S 5 1a Abs 2 im Zusammenhalt 

mit S 13 Abs 2 AVG der Gebührenantrag schr iftlich einzubringen 
ist . Dem gegenüber genügt nach S 53a Abs 2 eine mündliche Ein -
brinqung . Eine Angleichung wäre daher zu erwägen . Weiters wird 

ersucht , ob nicht auch für das Verwaltungsverfahren eine verein­

fachte Gebührenauszahlung ähnlich dem S 2 1  des Gebührentn­

spruchsgesetzes normiert werden könnte . 

Zu B . ) 3 . ) : 

Die Konferenz hält d iese Forderung aufrecht . Die Mög l ichkeit der 

EinführUng e ines Kostenbeamten so l l  geschaffen werden . 

ZY B . l 5 . )  (§ 64a Ahs 1 AVGl L 

Die Konferenz hält die Forderung , den Begriff " Einbringen" durch 

"Einlangen" zu ersetzen aufrecht , wei l  d ieser Begriff dem Sy�tem 

des S 7 3  Abs 1 AVG entspr icht . 

Zu B . l 6 . > es 67a Abs 2 AVG) : 

Die Konferenz hä lt diese Forderung aufrecht und vertritt zu den 

Äußerungen des Bundeskanz leramtes - Verfassungsdienst nach-
atehenden standpunkt : 

Es ist unklar , warum es nicht mögl ich sein soll , generel l  eine 

Entscheidung durch Einzelmitgl ieder vorzusehen . Der dadurch für 

die Unabhängigen Verwaltungssenate erz ielbare Entlastungseffekt 
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scheint so wesentlich , daß er unbedingt zu realisieren wäre . Es 

ist auch nicht einzusehen , warum beispielsweise be i der Be­

schlagnahme e ines Flugzeuges a ls faktische Amtshandlung die 

Entscheidung durch ein Einzelmitglied als ausreichend erachtet 

wird , während etwa über eine Berufung gegen die Ablehnung einer 

Bewilligung zum Anbringen einer Warn leuchte mit blauem Licht an 
einem privatfahrzeug von einer Kammer abzusprechen ist . 

Jedenfalls der Bundesgesetzgeber könnte ohneh in in bestimmten 

Einzelfäl len , wo dies für notwendig erachtet wird , eine Kammer­

zuständigkeit festlegen , diese Möglichkeit bestünde nach Ansicht 

der Unabhängigen verwaltungssenate j edoch auch für den Landesge­

setzgeber (vg l  hiezu Thienel , das Verfahren der Verwa ltungs­

senate , 2 .  AUflage , S .  21 ff . ) .  Sollte hier ein Kompetenzproblem 

gesehen werden , so würde dies auch zur - unhaltbaren - Konse­

quenz führen , daß die Unabhängigen Verwaltungssenate abweichende 

landesgesetz l iche Verfahrensbestimmungen nicht anwenden dürften . 

Damit wäre die Notwendigkeit eines eigenen Verfahrensgesetzes 

für die Unabhäng igen Verwaltungssenate in den Ländern aber dann 

umso mehr erwiesen . 1m Übr igen wird noch auf die Möglichkeit 

hingewiesen , daß ein Land seine Zustimmung gemäß Art 1 2 9 a  Abs 2 

B-VG beispielsweise davon abhängig machen könnte , daß - aus 

� KostengrUnden - in einer zustimmungsbedürftigen Angelegenheit 

des Art 12 9a Abs 1 Z 3 eine EntSCheidung lediglich durch Ein zel­

mitglieder vorgesehen wird . 

Zu B, ) 8 . 1 (; 67d AbS 1 AVG) ; 

Die K�nferenz hä lt diese Forderung aufrecht und we ist darauf 

hin , daß der Bund im Urnweltjnformationsgesetz (s 8 Abs . 6) und im 
fremdengesetz es 52)  diese Forderung der Unabhängigen Verwa 1-
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S 1 1 

tun9ssenate übernommen hat . Darüber hinaus wird auf 

Text i erung des S S2 Abs 2 Z 1 des Fremdengesetzes (FrG) v.r­

wiesen . Es scheint darüber hinaus kein Grund ersichtl ich, wes­

halb bereits auf Gesetzesebene generell  klargestellt werden muß , 
wann ein sachverhalt als unbestritten anzusehen ist . GleichfallS 

gaht es auf der Ebene des Gesetzes weder darum , e ine genere!le 

Unterscheidung zwischen materiellrechtlichen und verfahrens­

rechtl ichen Bescheiden zu treffen oder festzulegen, ob die 

Auffassung von R .  Thienel zutreffend ist oder nicht , sondern nur 

darum , die Möglichkeit zu schaffen , daß die mündliche Verhand­

lung bei Berufungen gegen verfahrensrechtliche Bescheide 

jedenfalls im Einzelfall entfallen können soll . Folgende 

praktische Beispiele sollen zur Erläuterung dienen : 

a )  Wenn etwa der Beschwerdeführer angibt , er sei aus Gründen 

des S 3 5  Z 1 vstG festgenommen worden , obwohl er zwar keinen 

Lichtbildausweis , j edoch visitenkarten bei sich ha�te , 

"welche ohnehin seine Identität belegten" , oder wenn der 

Beschwerdeführer behauptet , be i  dem von ihm genau ge­

schilderten Sachverhalt hätte es gar keine gesetzliche 

Grundlage für die Ausübung unmittelbarer verwaltung,be­

hördl icher Befehls- und zwangsgewalt gegeben , obwohl es �och 

eine gibt , so hätte der zuständige Unabhängige Verwaltunqs-

senat nur eine Rechtsfrage zu lösen 

eine Zurückweisung der Beschwerde 

Erklärung des verwaltungsaktes zu 

liehe Verhandlung durchzuführen . 

und dennoch (wenn weder 

noch eine rechtswidrige 

erfolgen hat) eine mUnd-

b} Beruft eine Partei gegen einen wegen verspätung der Vor­

stel lung erlassenen zurilckweisungsbescheid mit der bleßen 

Begründung ,  daß sie zwar am · Tag des ersten und zweiten 

Zustellversuchs noch an der Abgabestelle anwesend qewSSen , 
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j edoch Am ersten Tag der Abholfrist in den Urlaub gefahren 

sei und vergessen hätte , noch vorher auf das Postamt . zu 

qehen und das Schriftstück abzuholen , so wäre zwar nur eine 

Rechtstraqe zu klären, aber dennoch eine mündl iche Ver 

handlung durchzuführen , da die Berufung weder zurückzuweisen 

noch der angefochtene Bescheid aufzuheben ist . 

Zu B . ) 9 . ) :  

Die Konferenz ersucht um gesetzgeber ische Klarstellung in die 

eine oder andere Richtung , die aber j edenfalls für beide Ver­

fahrensarten einheitlich erfolgen soll . 

Hingewiesen wird darauf , daS eine gewisse Unstimmigkeit darin 

liegt , daß nach S 4 4  Ahs 3 AVG die Verkßndung des Bescheides 

noch zur mündlichen Verhandlung zählt. Dies ist bei S 67f Abe 3 

AVG ausdrücklich nicht der Fall . Dem gegenüber läßt S Slh Abs 3 

und 4 VStG diese Frage offen . Diese Unstimmigkeiten sollten 

daher beseitigt werden und e ine einheitliche Linie gefunden 

werden . 

Zu B . l 1 0 . )  (S 7 1  Abi 4 AVG) :  

Die Konferenz vertritt die Meinung , daß es rechtspol itisch 

unbefriedigend ist , daß derzeit der RechtSunkundige , der den 

Antrag auf Wiedereinsetzung bei der Oberbehörde einbringt , eine 

Instanz verliert . Es sollte daher , wenn die Änderung des S 63 

Abs 5 AVG nicht möglich ist , ausdrückl ich bestimmt werden , daß 
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zur Entscheidung über den Antrag auf wiedereinsetzung immer die 

erste Instanz berufen ist . Damit wäre ein Rechtsmittel gegeben . 

Zu B . l 12 . )  CS 73 ARs 2 AVG) : 

Die Konferenz hält diese Forderung wie ursprünglich aufrecht . 

Zu B . )  13 . )  e § 76 AVG) : 

D i e  Konferenz hält eine eindeutige gesetzl iche Regelung 

wünschenswert , aus der sich ergibt , wann und, wel cher Partei im 

strafverfahren Baraus lagen vorgeschr ieben werden können für 

Zeugen- , Sachverständigen- und Dolmetschgebühren . Dies ist 

vielfach unklar , so zB dann , wenn irrtüml icherweise ein Zeuge 

beantragt wurde , der zur Sache nichts beitragen konnte und �enn 

die Bei z iehung eines Dolmetschers für die Zeugenaussagen not-

wendig war . 

.zu B . ) 16 . )  es 44a Z 1 vstGl : 

Zu diesem Punkt wird vorgebracht , daß es nicht nachvol l z iehbar 

ist , weshalb eine exp l i z ite Nennung des Erfordernisses , e inen 

Tatort in den spruch der Straferkenntnisse aufnehmen zu müs$en , 

nicht bewirken würde , daß die Erstbehörde diesem Anspruch auch 

tatsächli ch in verstärkter Weise nachkommt . selbstverständlich 

besteht kein Einwand , wenn auch andere von der Judikatur gefor­

derte Tatumschreibungsmerkma le , insbesondere die Tatzeit , im 

Gesetz ausdrÜcklich genannt werden , so daß sich die Frage der 

20/SN-317/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)48 von 58

www.parlament.gv.at



1 6 . 1 1 . 9 ::3  1 0 : ::3 !5 * U V S  K A E R N T E N  S 1 4 

- 13 -

Hervorhebung einzelner Elemente der Tat nicht ste l lt , sondern 

sich auf e ine solche einer gekonnten Formulierung reduz i ert .  

oi •• unabhängig davon , wie S 51 Abs 1 vstG geregelt wird . 

Zu B . l 17 . )  (S 51 AbS 1 VStG) : 

Die Konferenz hält die Erfül lung dieser Forderung für unabding­

bar . Die Rechtslage wie vor Nove l lierung des AVG sollte wieder 

hergestellt werden. Für den Anknüpfungspunkt "UVS-sprengelzu­

gehörigkeit der ersten Instanz " spricht auch die Tatsache , daß 

e ine Abtretung eines Verwaltungsstrafvertahrens von der Tatort­

behörde an e ine andere sachlich zuständ ige Behörde ohnedies nur 

zulässig ist , wenn dadurCh das Verfahren wesentlich vereinfacht 

oder beschleunigt wird . Diese Argumente müßten dann wohl auch -

bei Abtretungen in ein anderes Bundesland - für das Verfahren 

vor dem dann potentiell betroffenen UVS ge lten . In Angelegen­

heiten der Landesverwaltung dies trifft immerhin zB den 

gesamten und quant itativ sehr bedeutenden stVO-Bereich - darf 

das strafverfahren ohnehin nur an eine Behörde im selben 

Bundes land übertragen werden . 

r� Die Judikatur des Verfassungsgerichtshofes zu § 5 1  Abs 1 vstG 

hat nach der Erfahrung der Konferenztei lnehmer kaum eine Er­

leichterung der PrOblematik der Fragen der örtl i chen Zuständig­

keit gebracht . Es scheint höchst bedenklich , daß durch ein Ab­

stel len der UVS-Zuständigkeit - gar nicht auf den Tatort sondern 

auf den ( häufig gar nicht vorhandenen) diesbezügl ichen Aus­

spruch der Behörde erster Instanz , offenbar bewußt häUfig �etzt­

l ich un lösbare Zuständigkeitsprobleme geschaffen werden und 

damit sachentsche idungen mit der in ke iner Weise bewiesenen 

Begründung verhindert werden , daß bei einer anderen . Regelung 

höhere Zeugengebühren bzw eine verstärkte Reisetätigkeit von 
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EXekutivbeamten zu befürchten wäre . Die derzeitige Lösung �g 

das erklärte Ziel , "die a1. Zeugen zu ladenden Exekutivbeamten 

möglichst wenig vom Dienstort abzuberufen zu müssen" , zwar 

annähernd erre ichen ,  bedingt aber dafUr sehr viele Reisebe­

wequnqen anderer Zeugen , die nicht am Tatort wohnen (und denen 

auf Antrag ReisegebUhren zuzusprechen sind) . Auch ist die Frage 

aufzuwerfen , aus welchen Gründen die Abwesenhe it von Exekutiv­

beamten von ihrem Dienstort grundsätzlich schwerwiegender zu 

beurtei len ist , als j ene von sonstigen Zeugen . Wenn die d.r­

zeitige Fassung des § 51 Abs 1 vstG aufgrund der Personalnot 

unter den Exekutivbeamten der POl izei und Gendarmerie gewählt 

wurde , so ist auch auf den Personalmangel unter der Beam�n­

s chaft etwa der Arbe itsinspektorate Bedacht zu nehmen : Nach per 

Judikatur der Höchstger ichte ist Tatort zB in Aus länderbescbäf­

tiqungsverfahren der Ort des S itzes des Unternehmens und nicht 

der ort des Fi lialbetriebes , in dem die Aus länder i l lega l  be­

schä ftigt wurden . In diesem Verfahren müssen daher die Zeugen 

(meist Vertreter des Unternehmens aus der gegenständ li Qhen 

Filia le , sowie die Arbeits inspektoren , die die Anzeige am ort 

des F i l i albetriebes gelegt haben ) von einem Bundesland in das 

andere zum zuständigen UVS reisen . 

(' Es möge hier auch bedacht werden , daß der gesamte mit einem 

strafverfahren 

Exekutivbeamten 

verbundene Verwaltungsaufwand auch j ener der 

- dann überhaupt ins Leere geht , wenn die dem 

Gesetzgeber vorschwebenden "AussprüChe" der Erstbehörde re lativ 

häuf ig nicht existieren bzw unriChtig sind und eine Berufung 

dann das entspreChende Straferkenntnis de facto wegen uaqe­

klärter Zuständigkeit und damit verbunden KompetenZKonflikten 

der Verj ährung zuführt . Eine solche Lösung ist aus Grliaden 

obj ekt iver Rechtswahrunq abzulehnen . 

20/SN-317/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)50 von 58

www.parlament.gv.at



1 5 .  1 1 .  e :3  1 0 : :3 15 * U V' S K A E R N T E N  S l 5  

- lS -

Zu B , l 18 , )  l 5 51 AbS 3 ystG) : 

Die Konferenz hält ihre Forderung wie ursprüngl ich aufrecht , da 

die vom Bundeskanzleramt Verfassungsd ienst aufgezeigten 

Alternativen zu diesem Vorschlag nicht zu überz eugen vermögen . 

Die Anlequng eines derart igen Aktenvermerkes würde nur mehr 

Aktenaufwand einerseits und mehr Rechtsunsicherheit andererseits 

bedeuten . Der Ergänzungsvorschlag scheint vor a llem dann nicht 

z ielführend , wenn der serufungswerber nicht bereit ist , die 

Gründe für die Berufung und den Umfang der Anfechtung be­

kanntzugeben . 

Zu B . l 2 0 . )  es 5Ic vstG) : 

Die Konferenz hält die Forderung nach e iner Erhöhung der Wert­

grenze für die xammerzuständigkeit aufrecht . Die vom Bundes­

kanz leramt - Verfassungsdienst dagegen vorgebrachten Argumente 

gehen am Problem vorbe i und s ind nicht geeignet , den mit Kam­

merverfahren verbundenen hohen (Personal) Aufwand zu begründen . 

ri Wie auch be i manchen anderen verfahrensrechtlichen Rege lungen 

werden daher auch hinsichtlich der bestehenden Regelung ein 

Xostenbewußtsein und verwa ltungsökonomische Über legungen ver­

mißt . Wenn man bedenkt , daß im gericht l ichen Strafverfahren zB 

einem Einzelrichter beim Bez irksger icht d ie Verhandlung und 

Urteilsf indung wegen a l ler nicht politischen Vergehen obliegt , 

für die nur eine Geldstrafe oder ( ausschli eßlich oder auch ) eine 

Fre iheitsstrafe angedroht ist , deren Höchstmaß sechs Monate 

nicht übersteigt , ist nicht einzusehen , warum im verwa ltungs­

strafverfahren bereits bei einer verhängten , S . 10 . 000 , -­
übersteigenden Geldstrafe (be i  Alkoholdel ikten ist dies die 
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Regel )  oder j eder pr1maren Freiheitsstrafe eine Kammer 

scheiden muß . Von der MRK wird dies j edenfalls nicht geforde�t . 

Dazu kommt , daß bei einer großen Anzahl von Berufungen ohnehin 

auch noch e i n  weiteres Delikt zu verhandeln ist , für das die 
zuständigkeit eines Einzelmitqliedes gegeben ist . Auf die A�s­
führungen zu Punkt B . } 6 . ) wird neuerlich hingewiesen . 

Zu B . ) 2 2 . )  , S 51 e vstG) : 

Die Konferenz hä lt die Forderung aufrecht und führt ergänzend 

aus : 

Zur geforderten Mögl ichkeit der Behebung und Zurückverweisung 

ist darauf hinzuweisen , daß s ie auch im gerichtlichen Verfanren 
und zwar sowohl im Z ivi lrechts- als auch strafrechtsbereidh -

vorgesehen ist und schon deshalb nicht mit Art 6 � in Konflikt 
gerät , wei l s ie stets nur e ine vor läufige Entsche idung dar­
stel lt .  Jedenfalls so l l  in j enen Fällen , in denen die Ers�e­

h6rde w i l lkür l ich verfahrensrechtliche Bestimmungen verletzt ' ( zB 

I� in e inem Fall , wo ein Beschuldigter gegen die Strafverfü�g 

einen ausführ lich begründeten , mit plausiblen Beweisantr$gen 

versehenen Einspruch gegen e ine strafverfügung erhoben hat und 

Erstbehörde ohne e inen e inz igen zusätzlichen Ermittlungsschtitt 
sodann das Straferkenntnis erlassen hat ) eine Zurilckverwei$ung 

mögl ich sei n ,  denn es kann weder unter dem Aspekt der bert its 

angesproc�enen Kostenintensität und schon gar nicht aus Rechts­

schutzgründen angehen , daß die Erstbehörde mit solchen Vor­

qangswei sen d ie Arbe it an den OVS verlagert . Es würde anson$ten 
e iner systemumkehrung geradezu Vorschub geleistet und . durch d i e  

tatsächl iche verweigerung e ines ordent l ichen Ermittlungsver-
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fahrens in erster Instanz auch das verfassungsgesetzlich ge­

währleistete Recht auf ein Verfahren vor dem gesetz lichen 

Richter verletzt werden , wenn der UVS zur alleinigen Er­

mittlungsbehörde im ordentlichen Verfahren dadurch gemacht 

werden könnte , daß die Erstbehörde nach dem Modell der abge­

kürzten Verfahren ( s  57 AVG , S 47 VStG) im Extremfall nur noch 

die Erzeuqung erster Verfolgungshandlungen betreibt . 

Zu B . )  23 . )  (S 5 1e Abs 3 VstG) : 

Da das Bundeskanz leramt - Verfassungsdienst in Auss icht stel lte , 

dieser Anrequng zu entsprechen , regt die Konferenz an , die 

gleiche Regelung auch für das AVG anzustreben . 

Zu B . )  2 4 , )  (S 51e Abs 4 VStG) : 

Die Konferenz hält diese Forderung mit der Ergänzung aufrecht , 

daß eine kürzere als zweiwöchige Ausschreibung nicht von der 

Zustimmung der Partei abhängen sol lte . 

Zy B . ) 2 5 . )  (S 519 VstG) : 

Die Konferenz hält die ursprüngliche Forderung aufrecht und ver­

tritt die Aufta�sung , daß überdies gesetz lich sicherqestellt 

werden sol lte , daß sowohl bei der Zeugeneinvernahme im inter­

nationalen Verfahren als auch im erstinstanzlichen Verfahren der 

Beschuldigte vom Ladungstermin verständigt wird . In solchen 
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Fäl len sol lte die aufgenommene Zeugenaussage 

Verwaltungssenat ver lesen werden können . 

Zu B . l  26 . 1  (S 64 AbS 3 VstG) ; 

I 

beim unabhänqilen 

oie Konferenz hält diese Forderung mit dem Ersuchen um Kl�­

stel lung , mit Ausnahme des letzten Absatzes des Punktes B . ) 2 � ) , 
der bere its durch das BKA-VO aufgeqriffen wurde ,  wie ur-

sprünglich aufrecht . 

c . �r.gupqen der Xonferepz der präsidenten/vorsitzenden 

der Unabhängigen verwaltung. senate in den Ländern 

Zu den bere its dem BKA-VO übermittelten Novell ierungsvorschl�en 

beschloß die Konferenz zusätzlich folgende Anregungen an 'das 

I� Bundeskanz leramt - Verfassungsd ienst heranzutragen : 

1 )  Die Konferenz regt die Schaffung einer Auskunft.verpflichtung 

für die Soz ialversicherunqsträger gegenüber den Unabhäng�gen 

Verwaltungssenaten an , wie dies etwa in S 8 9h Gerichts­

organisationsgesetz 19 8 6  vorgesehen ist . D ies deshalb , da es 

in der Praxis bei der Beantwortung von entsprecQenden Aus­
kunftsbegehren PrObleme gegeben hat . 
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2 )  Die Konferenz regt an , daS für den Fa l l ,  daS alle Mitglieder 
eines Unabhängigen Verwaltungss�nates in bestimmten Rechts­
fällen s ich für befangen ..erklären , eine Köglic.hkeit der 
Zuständiqkei tsbeqründung . � . .d�� Unabhängigen Verwaltungssenates 
eines Nachbarlandes ge.$Chaffen wird . 

/ "  -' . -' 

3 ) Die Konferenz vertritt die Auffassung , daß der Vorgang über 
die Bestellung von verantwortlichen Beauftragten gemäß S 9 

Abs 2 VStG ergänzungsbedUrftiq ist . Die Rechtsans icht des 
Verwaltungsqer ichtshofes (vgl Erkenntnis vom 2 8 . 10 . 19 9 1 , 

Z 9 1 / 19 / 0 2 9 6 )  wird viel fach dazu benützt , um s ich von der 
verwaltungsstrafrecht l ichen Haftung dadurch zu befreien , daß 
der Verwa ltungsstrafbehörde rückdatierte Bestellungsurkunden 
und Zustimmungsnachweise e ines verantwort l ichen Beauftragten 
vorgelegt werden . Dies geschieht einerseits um Personen mit 
erhebl ichen einschläg igen Vorstrafen vor e iner neuer l ichen 
Bestrafung zu schützen oder um eine Person vorzuschieben , die 
infolge Verj ährung nicht mahr verfolgt werden kann . 

Als Lösungsvorschlag ' bietet sich die Regelung im § 23  
Arbeits inspekt ionsgesetz 8GBl Nr 2 7 / 19 9 3  an , mi t  der 
Ergänzung , daß als entgegennehmende Behörde der schriftl ichen 
Mitte i lung über ,�ie Bestel lung zum verantwortl ichen Beauf-

• I 

tragten J ene a�genommen werden kann , in deren Bere ich das 
Unternehmen s��'nen sitz hat . 

/ 

4 )  Die Konferenz regt an , den § 10 Abs 1 ,  3 . satz AVG entfallen 
zu lassen . Wegen der in der Praxis aufgetretenen PrOblemfäl le 
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und Mißbräuche sollte geprüft werden , ob nicht zum alten 

Rechtsstand zurückgekehrt werden kann . 

5 )  Zur Frage der verkündungstagsatzung nach S 67g AVG .rla�t 

sich die Konferenz nachstehende Anregung : 

Es möge geprüft werden , ob einerseits ein Verzicht der 

Parteien auf eine solche öffentliche mündliche Verhandlung 

mögl ich ist , zumal in diesen Fäl len dann sowieso die Auf�ge 

zur öffentl ichen Einsichtnahme erfolgen müßte . Ein weiteres 

Problem wäre das Verkünden vor leeren Bänken . In diesem Fall 

wäre , wenn keine Partei und sonst keine Zuhörer erscheinen , 

eine Verkündung entbehrl ich . 

Da nach der MRK eine Verkündung nur der wesentlichen Gründe 

notwendig ist , wäre auch diesbezüglich eine Klarstellung im 

Gesetz zweckmäßig . 

6 )  Zum S 64 vstG regt die Konferenz an , eine Klarsteilung im 

Zusammenhang mit der Kostenauferlegung in Fällen reiner 

strafberufung gegen die strafverfügung . Die uvs entscheiden 

in dieser Frage unterschiedlich , . einige ( Oberösterrelch , 

Wien) auferlegen dem Berufungswerber keine Kosten , an8ere 

schon ( selbstverständlich für den Fal l  der Erfolglosigkeit 

der Strafberufung , erstinstanzliehe Kosten) . Eine gesetzlich 

klare Regelung wäre im sinne der Rechtssicherheit notwendig . 
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Mit dem Ersuchen diese Vorschläge legistisch umzusetzen , er­

greift der Unterzeichnete im Namen der Konferenz der 

präsidenten/vorsitzenden der Unabhängigen Verwaltungssenate in 

den Ländern und auch im eigenen Namen gerne diese Gelegenheit , 

Ihnen , sehr qeehrter Herr Dr .  Köhler , den Ausdruck der 

besonderen Wertschätzung zu versichern . 

Vorsitzender der Konf"����� 

der Unabhängigen Ländern 

Der Präsident des UVS für Kärnten 
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